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Verteiler 

Nr. Beteiligte Stelle  

1 Gemeinde Brühl Bürgermeisteramt 
2 Gemeinde Dossenheim Bürgermeisteramt 
3 Gemeinde Edingen-Neckarhausen Bürgermeisteramt 
4 Gemeinde Heddesheim Bürgermeisteramt 
5 Gemeinde Hirschberg Bürgermeisteramt 
6 Gemeinde Ilvesheim Bürgermeisteramt 
7 Gemeinde Ketsch Bürgermeisteramt 
8 Gemeinde Nußloch Bürgermeisteramt 
9 Gemeinde Oftersheim Bürgermeisteramt 

10 Gemeinde Plankstadt Bürgermeisteramt 
11 Gemeinde Sandhausen Bürgermeisteramt 
12 Stadt Eppelheim Stadtverwaltung 
13 Stadt Heidelberg Oberbürgermeister  
14 Stadt Heidelberg 12 Amt für Stadtentwicklung und Statistik 
15 Stadt Heidelberg 61 Stadtplanungsamt 
16 Stadt Ladenburg Stadtverwaltung 
17 Stadt Leimen Stadtverwaltung 
18 Stadt Mannheim Oberbürgermeister  
19 Stadt Mannheim Dez IV 
20 Stadt Mannheim Dez V 
21 Stadt Mannheim 37 Feuerwehr und Katastrophenschutz 
22 Stadt Mannheim 53 Gesundheit 
23 Stadt Mannheim 60 Bauverwaltung 
24 Stadt Mannheim 61 Stadtplanung  
25 Stadt Mannheim Reiss-Engelhorn-Museum 
26 Stadt Schriesheim Bürgermeisteramt 
27 Stadt Schwetzingen Stadtverwaltung 
28 Landratsamt , Rhein-Neckar-Kreis Dez. IV  
29 Bundeseisenbahnvermögen  Dienststelle Süd 

30 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz 
und Dienstleistungen der Bundeswehr  Referat Infra I 3 

31 Eisenbahn-Bundesamt, EBA  Außenstelle Karlsruhe/ Stuttgart 
32 Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Landesplanungsstelle 

33 Ministerium für Umwelt, Klima und 
Energiewirtschaft Baden-Württemberg (UM)  

34 Landesamt für Geologie, Rohstoffe und 
Bergbau (LGRB) im RP Freiburg Abt. 9 
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Nr. Beteiligte Stelle  

35 Regierungspräsidium Stuttgart Referat 16 Kampfmittelbeseitigung Baden-
Württemberg 

36 Regierungspräsidium Karlsruhe Referat 21, Raumordnung, Baurecht, 
Denkmalschutz 

37 Regierungspräsidium Karlsruhe Referat 26 Denkmalpflege 

38 Regierungspräsidium Karlsruhe Referat 45 Straßenbetrieb und 
Verkehrstechnik 

38a Regierungspräsidium Karlsruhe Abteilung 4 Straßenwesen und Verkehr 
39 Regierungspräsidium Karlsruhe Referat 46 Verkehr  
40 Regierungspräsidium Karlsruhe Abteilung 5 Umwelt 
41 Regierungspräsidium Karlsruhe Referat 52 Gewässer und Boden 

42 Regierungspräsidium Karlsruhe 
Referat 53 Gewässer 1. Ordnung, 
Hochwasserschutz, Planung, Bau- und 
Betrieb 

43 Regierungspräsidium Karlsruhe Referat 55, Naturschutz, Recht 

44 Regierungspräsidium Karlsruhe Referat 56 Naturschutz und 
Landschaftspflege 

44a Regierungspräsidium Karlsruhe 
(Ergänzung) 

Referat 56 Naturschutz und 
Landschaftspflege 

45 Regierungspräsidium Karlsruhe Kompetenzzentrum Energie 

46 Regierungspräsidium Stuttgart Technische Aufsichtsbehörde für 
Straßenbahnen 

47 Landratsamt , Rhein-Neckar-Kreis Dez.III Gesundheitsamt 

48 Landratsamt , Rhein-Neckar-Kreis Dez.III Amt für Feuerwehr und 
Katastrophenschutz 

49 Landratsamt , Rhein-Neckar-Kreis Dez. IV Baurechtsamt und untere 
Denkmalschutzbehörde 

50 Landratsamt , Rhein-Neckar-Kreis Dez. IV Straßenverkehrsamt 

51 Landratsamt , Rhein-Neckar-Kreis 
Dez. IV Amt für Gewerbeaufsicht u. 
Umweltschutz, Untere 
Umweltschutzbehörde 

52 Landratsamt , Rhein-Neckar-Kreis 
Dez. IV Wasserrechtsamt, Untere 
Wasserrechtsbehörde, Untere 
Bodenschutzbehörde 

53 Landratsamt , Rhein-Neckar-Kreis Dez. IV Amt für Nahverkehr und 
Strukturförderung 

54 Landratsamt , Rhein-Neckar-Kreis Dez. V Amt für Flurneuordnung 

55 Landratsamt , Rhein-Neckar-Kreis 

Dez. V Amt für Landwirtschaft und 
Naturschutz, Untere 
Landwirtschaftsbehörde, Untere 
Naturschutzbehörde (53.02) 

55a Landratsamt , Rhein-Neckar-Kreis 

Dez. V Amt für Landwirtschaft und 
Naturschutz, Untere 
Landwirtschaftsbehörde, Untere 
Naturschutzbehörde (53.04) 

56 Landratsamt , Rhein-Neckar-Kreis Dez. V Kreisforstamt, Untere Forstbehörde 
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Nr. Beteiligte Stelle  

57 Stadt Heidelberg, 31 Amt für Umweltschutz Untere Bodenschutzbehörde 

58 Stadt Heidelberg, 31 Amt für Umweltschutz Untere Immissionsschutzbehörde, 
59 Stadt Heidelberg, 31 Amt für Umweltschutz Untere Naturschutzbehörde   
60 Stadt Heidelberg, 31 Amt für Umweltschutz Untere Wasserbehörde 

61 Stadt Heidelberg, 42 Kurpfälzisches 
Museum 

Untere Denkmalschutzbehörde / 
Archäologie 

62 Stadt Heidelberg, 63 Baurechtsamt Untere Baurechtsbehörde 
63 Stadt Heidelberg, 63 Baurechtsamt Untere Denkmalschutzbehörde 

64 Stadt Heidelberg, 67 Landschafts- und 
Forstamt Untere Forstbehörde 

65 Stadt Heidelberg, 67 Landschafts- und 
Forstamt Untere Landwirtschaftsbehörde 

66 Stadt Mannheim, 25 
Immobilienmanagement Untere Landwirtschaftsbehörde  

67 Stadt Mannheim, 63 FB für Baurecht und 
Denkmalschutz Untere Baurechtsbehörde  

68 Stadt Mannheim, 63 FB für Baurecht und 
Denkmalschutz Untere Denkmalschutzbehörde 

69 Stadt Mannheim, 67 FB Grünflächen und 
Umweltschutz 

Untere Umweltschutzbehörde und 
Gewerbeaufsicht  

70 Stadt Mannheim, 67 FB Grünflächen und 
Umweltschutz Untere Wasserbehörde 

71 Stadt Mannheim, 67 FB Grünflächen und 
Umweltschutz Untere Bodenschutzbehörde 

72 Gemeindeverwaltung Ketsch Untere Denkmalschutzbehörde, 
Baurechtsamt 

73 Stadt Leimen Untere Denkmalschutzbehörde 
74 Stadtverwaltung Schwetzingen Untere Denkmalschutzbehörde 

75 Verband Region Rhein-Neckar  
76 Amprion GmbH  

77 
Autorisierte Stelle Digitalfunk (ASDBW), 
Präsidium Technik, Logistik, Service der 
Polizei  

78 Bundesnetzagentur  Referat 226 
79 Deutsche Bahn AG DB Immobilien  Region Südwest, FRI-SW-L(A) 

79a Deutsche Bahn AG DB Immobilien  Region Südwest 
79b Deutsche Bahn Netz AG Zentrale Netzplanung und Parametierung 
80 Deutsche Bahn Netz AG  DB Energie GmbH 
81 Deutsche Telekom AG - ZTPL  Supporter Wireless Access 
82 Ericsson Services GmbH Contract Handling Group 
83 Netze BW GmbH  
84 Gruppenwasserversorgung Obere  
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Bergstraße 

85 MVV Energie AG Abt. TN.G Geo- Informations-Service 
86 Netrion GmbH  
87 Rhein-Neckar-Verkehr, RNV Bereich Infrastruktur, Abteilung IS6 

88 RWE Westfalen-Weser-Ems Netzservice 
GmbH   

89 Stadtwerke Heidelberg GmbH Netze GmbH 

90 Südwestrundfunk  Frequenzmanagement HA Zentrale 
Aufgaben u. Programmverbreitung 

91 Wasserversorgungsverband Neckargruppe   
92 Zweckverband Wasserversorgung Kurpfalz 

ZWK  

93 BUND   Regionalgeschäftsstelle Rhein-Neckar-
Odenwald (s. 100 und 103) 

94 European Molecular Biology Laboratory 
EMBL   

95 Evangelische Stiftung Pflege Schönau   
96 Evangelisches Kirchenverwaltungsamt   
97 Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald e.V.  
98 Industrie- und Handelskammer Rhein-

Neckar   

98a Industrieverband Steine und Erden BW e. 
V.  

99 Kreisbauernverband Rhein-Neckar e.V.  
100 Landesnaturschutzverband Baden-

Württemberg e.V.  s. 93 und 103 

101 Luftsportverein Weinheim 1932 e.V.  
102 Max-Planck-Institut für Kernphysik  
103 NABU-Bezirksverband Rhein-Neckar-

Odenwald  
Naturschutzzentrum Heidelberg (s. 93 und 
100) 

104 Naturpark-Zentrum   
105 Odenwald Tourismus GmbH   
106 Pfälzer Katholische Kirchenschaffnei 

Heidelberg  
107 Schutzgemeinschaft Deutscher Wald  
108 Segelflugverein Mannheim  
109 Sportflieger-Club Hockenheim e.V.  

109a Aeroclub Walldorf e.V. Flugplatz Walldorf 
110 Tourismus Service Bergstrasse e.V.   
111 Touristikgemeinschaft Kurpfalz e. V.   
112 Touristikgemeinschaft Odenwald e.V.   
113 TouristikService Odenwald-Bergstrasse e.V.   
114 Umweltforum Mannheim Agenda 21 e.V  
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Nr. Beteiligte Stelle  

115 Gemeinde Bammental   
116 Gemeinde Bobenheim-Roxheim  
117 Gemeinde Gaiberg  
118 Gemeinde Hemsbach  

119 Verwaltungsgemeinschaft Hemsbach - 
Laudenbach  

120 Gemeinde Heiligkreuzsteinach  
121 Gemeinde Laudenbach  
122 Gemeinde Mauer  
123 Gemeindeverwaltungsverband Elsenztal  
124 Stadt Schönau  
125 Gemeindeverwaltungsverband Schönau  
126 Gemeinde Wilhelmsfeld  
127 Stadt Frankenthal  
128 Stadt Hockenheim  
129 Verwaltungsgemeinschaft Hockenheim  
130 Stadt Lampertheim  
131 Stadt Ludwigshafen  
132 Stadt Neckargemünd  

133 Gemeindeverwaltungsverband 
Neckargemünd  

134 Stadt Walldorf  
135 Stadt Weinheim  
136 Stadt Wiesloch  
137 Magistrat der Stadt Viernheim Amt für Stadtentwicklung und 

Umweltplanung 
138 Regierungspräsidium Darmstadt V 53.1 Naturschutz 
139 Regionalverband Frankfurt Rhein Main FB Energie/Umwelt und Innovation 
140 Nabu-Gruppe Mannheim   
141 Nabu-Gruppe Heidelberg  
142 Nabu-Gruppe Hockenheim  
143 Nabu-Gruppe Leimen/Nußloch  
144 Nabu-Gruppe Schwetzingen  
145 Nabu-Gruppe Walldorf-Sandhausen  
146 Nabu-Gruppe Weinheim / Bergstraße  
147 BUND Dossenheim  
148 BUND Schriesheim   
149 BUND Heddesheim  
150 BUND Sandhausen  
151 BUND Ladenburg  
152 BUND Hockenheimer Rheinebene  
153 BUND Mannheim  
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154 Regierungspräsidium Stuttgart Landesamt für Denkmalpflege 
154a Regierungspräsidium Stuttgart Landesamt für Denkmalpflege - Nachtrag 

155 ProRegio Bündelfunk GmbH & Co. KG 
Südwest Richtfunkstreckenbetreiber 

156 Engelhorn KGaA Richtfunkstreckenbetreiber 

157 Landesbetrieb Forst im RP Freiburg  Abteilung 8 Forstdirektion, 
Ref. 82 FB Forstpolitik 

158 ADTRANZ (Daimler Chrysler) Richtfunkstreckenbetreiber 
159 DATIS IT-Service Richtfunkstreckenbetreiber 
160 HQ 5TH Signal Command Richtfunkstreckenbetreiber 

161 PfalzKom Gesellschaft für 
Telekommunikation mbH Richtfunkstreckenbetreiber 

162 QSC AG Richtfunkstreckenbetreiber 

163 Roche Diagnostics GmbH Real Estate Services Mannheim GmbH 
Richtfunkstreckenbetreiber 

164 Studentenwerk Mannheim, Anstalt des 
öffentl. Rechts Richtfunkstreckenbetreiber 

165 Universität Mannheim Richtfunkstreckenbetreiber 
166 Vodafone GmbH Richtfunkstreckenbetreiber 
167 Telefonica Germany GmbH & Co. OHG Richtfunkstreckenbetreiber 
168 ART Antriebs- und Regeltechnik GmbH Richtfunkstreckenbetreiber 
169 Overturn technologies GmbH Richtfunkstreckenbetreiber 
170 Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung  
171 Deutsche Flugsicherung GmbH  
172 Westnetz GmbH Spezialservice Strom 

173 Baden-Württembergischer Luftfahrtverband 
e.V. Zu Aeroclub Walldorf 

173a Baden-Württembergischer Luftfahrtverband 
e.V. Zu Sportflieger-Club Hockenheim 

174 Max-Planck-Institut für Ornithologie Vogelwarte Radolfzell 
175 Transnet BW  
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Stellungnahmen zu Kap. 2 “Harte Tabukriterien – Änderungen in der Abgrenzung der 
möglichen Konzentrationszonen mit Auswirkungen auf die Flächenkulisse Windenergie“ 
nach § 4 (1) BauGB 

2.1 Denkmalschutz 
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2.2 Flugsicherung 
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2.4 Vorranggebiet Rohstoffabbau 
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1. Stadt Heidelberg, Zusammenfassende Stellungnahmen der Fachbehörden der Stadt Heidelberg, Amt für Umwelt-

schutz, Gewerbeaufsicht und Energie 
       Stellungnahme vom 01.12.2015 

(…) anbei erhalten Sie die Stellungnahme der Stadt Heidelberg als 

o Untere Immissionsschutzbehörde, 

o Untere Wasserbehörde, 

o Untere Bodenschutzbehörde, 

o Untere Naturschutzbehörde, 

o Untere Forstbehörde. 

Die Stellungnahme der anderen städtischen Stellen geht Ihnen in Kürze zu.  

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Konzentrationszonen im Bereich des Odenwaldes ein 
sehr hohes Konfliktpotenzial besitzen. Dies trifft insbesondere auf die Standorte mit Blickbeziehungen 
zur Altstadt und im Neckartal zu. Die Konzentrationszonen in der Ebene hingegen besitzen ein deut-
lich geringes Konfliktpotenzial. 

 

 

 

 

 

Die besondere Wertigkeit der Blickbeziehungen zur Alt-
stadt und zum Neckartal ist für den Nachbarschaftsver-
band absolut nachvollziehbar. Gleichwohl ist anzumerken, 
dass dieser Punkt im Vorfeld der öffentlichen Beteiligung 
intensiv mit der Stadt Heidelberg diskutiert wurde. Letzt-
lich war Heidelberg dafür, diese Flächen mit in die öffentli-
che Diskussion aufzunehmen und es wurde Einverneh-
men erzielt, das Planverfahren so zu gestalten.   

Immissionsschutz 

Bei Einhaltung der vom Nachbarschaftsverband festgelegten Mindestabstände zu den entsprechen-
den Wohnnutzungen bestehen aus immissionsschutzrechtlicher Sicht keine grundsätzlichen Beden-
ken. 

Wasserschutzgebiete 

Die Konzentrationszonen KZW 5, 11, 12, 13 und 14 liegen jeweils in der Zone III eines Wasserschutz-
gebietes. Die Schutzgebietsverordnungen mit den maßgebenden Verboten sind in der Papierfassung 
als Anlage beigefügt. 

 

 

 

 

Diese Hinweise sind bereits in der Begründung und im 
Umweltbericht enthalten und haben keine Auswirkungen 
auf das weitere Planverfahren. 



 
 

 

Im Grundsatz sind Windkraftanlagen in einer Schutzgebietszone III zulässig. Die Anforderungen der 
Schutzgebietsverordnungen z.B. im Hinblick auf den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (Öle) 
sind einzuhalten. Zu beachten ist, dass der Ausbau von Straßen und Waldwegen für die Zufahrt in Zone 
II teilweise verboten ist. 

Die Auswirkung der Baumaßnahme auf das Grundwasser kann im Moment nur schwer abgeschätzt 
werden, da die Gründungsart der Anlagen im Einzelnen nicht feststeht. Der Nachbarschaftsverband 
Heidelberg-Mannheim geht insbesondere in der Bauphase von einem erhöhten Risiko des Schadstoffe-
intrages aus, was in einem Wasserschutzgebiet immer aIs problematisch anzusehen ist. 

 

Bodenschutz 

Seitens des Bodenschutzes kann die Aussage "Im Vergleich zu anderen Bauvorhaben stellt der Bau 
einer Windenergieanlage allerdings nur einen punktuellen Eingriff dar" (Seite 20 im Umweltbericht) nicht 
aufrechtgehalten werden. Wir bitten, den Satz zu streichen. 

Begründung: 

Für den Schwerlastverkehr müssen die Feld- und Waldwege aus- bzw. neugebaut werden, damit diese 
als Baustraßen dienen können. Weiter wird für die Aufstellfläche für den Mobilkran eine Fläche von ca. 
1800 m², für die Lager- und Vormontagefläche von 1500 m² und eine Fläche von ca. 150 x 5 m für die 
Montagefläche für den Gittermast des Schwerlastkranes (i. d. R. entlang breiter angelegter Zufahrt) 
benötigt. Zum Teil werden diese Flächen wieder zurückgebaut. Ein Teil dieser Flächen muss für spätere 
Wartungsarbeiten erhalten bleiben. Ein weiterer Eingriff in den Boden ist das Verlegen des Erdkabels 
und der Bau des Fundaments (bis 28 m Durchmesser). 

Wir bitten den Eingriff in den Boden entsprechend der Anzahl der WEA und der Notwendigkeit zum 
Wegeausbau und zur Kabelverlegung darzustellen und zu bewerten (vergl. Natur-, Arten und Land-
schaftsschutz). 

 

 

 

 
Diese Hinweise sind bereits in der Begründung enthalten 
und haben keine Auswirkungen auf das weitere Planver-
fahren. Die für die Erschließung notwendigen Eingriffe 
können hingegen für das weitere Planverfahren näher 
konkretisiert werden, so dass eine Vergleichbarkeit der 
möglichen Konzentrationszonen in der abschließenden 
Gesamtabwägung möglich wird. 

 

Natur-, Arten- und Landschaftsschutz 

Zu: KZW 12 Hoher Nistler und KZW 13 Weißer Stein 

Auf dem Sendeturm am Weißen Stein befindet sich ein Nistkasten für Wanderfalken, der seit Jahren zur 
Brut genutzt wird. Demensprechend ist im Umweltbericht ein Radius von 1000 m um den Turm als Aus-
schlussgebiet darzustellen. 

 

 

Der Nachbarschaftsverband wird diesen Schutzabstand 
nicht nur in den Umweltbericht aufnehmen, sondern als 
hartes Tabukriterium gem. Kap. 3.13 der Begründung 
werten. Anzumerken ist, dass diese Erkenntnis der Stadt 
Heidelberg zumindest im Herbst 2012 (vgl. Beschlussvor-
lage 0378/2012/BV der Stadt Heidelberg) – also kurz vor 
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Bei allen KZW, die auf den Höhen des Odenwaldes liegen, sind die Angaben zur Erschließung des Ge-
ländes zu überprüfen und ggf. zu korrigieren. Durch die teilweisen sehr geringen Streckenangaben (z.B. 
KZW 12 Hoher Nistler) wird suggeriert, der Standort für die WEA sei leicht zu erschließen. Dem ist aber 
nicht so. Aufgrund der Topographie ist die nächst gelegene Straße nicht zwangsläufig zur Erschließung 
geeignet. Bei den meisten KZW ist daher die Erschließung mit ganz erheblichen Eingriffen in den Wald 
verbunden. Dies ist entsprechend im Umweltbericht darzulegen und zu bewerten. 

 

der avifaunistischen Prüfung durch den Nachbarschafts-
verband 2013 - noch nicht bekannt war. 

Fragen zur Erschließung können nicht abschließend 
durch die Flächennutzungsplanung bestimmt werden. 
Dies ist Aufgabe der Anlagenbetreiber, diese können ge-
nerell auch eigene Lösungen entwickeln (vgl. Kap. 5.1.2 
der Begründung). Gleichwohl können die für die Erschlie-
ßung voraussichtlich notwendigen Eingriffe für das weitere 
Planverfahren näher konkretisiert werden, so dass eine 
Vergleichbarkeit der möglichen Konzentrationszonen in 
der abschließenden Gesamtabwägung möglich wird. 

Bei der Beschreibung der Schutzgebiete wird häufig der Lebensraumtyp "Wald" erwähnt. Die FFH-
Richtlinie kennt diese Bezeichnung nicht, gemeint ist vermutlich der Lebensraumtyp "Waldmeisterbu-
chenwald". 

Das ist korrekt. Die Begrifflichkeit wird präzisiert.  

 

Weiterhin werden die von KZW betroffenen FFH-Gebietsflächen als Tabuzonen bezeichnet. Dies ist 
irreführend. Hingegen ist in jedem Einzelfall die Erheblichkeit des Eingriffs zu prüfen und der Eingriff 
ggf. in einem Kohärenzverfahren auszugleichen. 

In den meisten KZW, die mit FFH-Gebieten korrelieren, ist davon auszugehen, dass Lebensraumtypen 
betroffen sind, die Erheblichkeitsschwelle hier überschritten wird und Ausgleichsmaßnahmen notwendig 
werden. Verallgemeinert lässt sich sagen, je größer die gemeinsame Fläche von KZW und FFH-Gebiet, 
desto größer der Konflikt. Wir bitten dies entsprechend zu bewerten und darzustellen. 

 

Die Betroffenheit der FFH-Gebiete ist, wie bereits aus-
führlich in der Begründung unter Kap. 3.11 dargestellt, 
geklärt. Die Flächen, die erheblich beeinträchtigt wären, 
sind bereits ausgeschlossen worden. Für die sonstigen 
Flächen wird eine FFH-Vorprüfung noch durchgeführt. 
Aus finanziellen Gründen erfolgt dies jedoch erst nach 
Klarheit über die weiter im Verfahren verbleibenden 
möglichen Konzentrationszonen. Die höhere Natur-
schutzbehörde, RP Karlsruhe, hat diesem Vorgehen in 
seiner Stellungnahme ausdrücklich zugestimmt. Die 
geforderte vertiefende Prüfung ist damit nicht notwen-
dig.     

Diejenigen KZW, die von der Altstadt Heidelbergs, vom Schloss oder im Neckartal wahrgenommen 
werden können (KZW 12, 13, 14 und 15) sollten mit dem höchsten Konfliktpotenzial Landschaftsbild / 
Erholung bewertet werden. Wir beziehen uns damit auf die Ausführungen des Ministeriums für Ländli-
chen Raum und Verbraucherschutz ,,Aufhebungs- und Änderungsverfahren von Landschaftsschutz-
gebieten zugunsten von Windenergieanlagen" vom 7.11.2103. Dort werden "die historisch gewachse-
ne Kulturlandschaft" und "Postkartenmotive" explizit erwähnt. Daher ist u.E. von dem höchsten Kon-

Die Begründung enthält zum aktuellen Zeitpunkt ganz 
bewusst keine nähere vergleichende Bewertung der 
Aspekte Landschaftsbild / Erholung, da es hierfür keine 
formal anwendbaren Grundlagen gibt. Insofern war und 
ist vorgesehen, dies erst nach den Ergebnissen der 
Beteiligung zu bearbeiten.  



 
 

 

fliktpotenzial auszugehen. Eine ausführlichere Einschätzung der KZW unter dem Aspekt Natur- Arten- 
und Landschaftsschutz nebst einer 3-stufigen Bewertungsmatrix findet sich im Anhang. 

 

Fazit: 

Insbesondere seitens der unteren Naturschutzbehörde bestehen erhebliche Bedenken gegen eine Aus-
weisung von Konzentrationszonen im Odenwald. Allenfalls der Standort KWZ 16 Drei Eichen könnte 
sich unter Vorbehalt als geeignet erweisen.  

 

 

 
 
Wie oben bereits erwähnt, ist der gewünschte Schutz 
Heidelbergs mit seinen Blickbeziehungen absolut nach-
vollziehbar. Der Nachbarschaftsverband hat diese Punkte 
im Vorfeld der Beteiligung bereits intensiv mit der UNB 
besprochen. Die vorliegende Stellungnahme im Rahmen 
der formellen Beteiligung weicht damit von den Abstim-
mungsergebnissen im Vorfeld der Beteiligung ab.  

Voraussetzung sind weitere artenschutzrechtliche Betrachtungen zur Habitatnutzung durch den Uhu 
und durch Fledermäuse. Von einer Beauflagung von saisonalen und tageszeitlichen Abschaltzeiten ist 
jedoch bereits aufgrund des derzeitigen Kenntnisstandes auszugehen. Die Standorte in der Rheinebene 
werden als weniger konfliktreich eingeschätzt. 

Die Vorkommen von Uhu und Fledermäusen im Stein-
bruch von Leimen sind in den beiden Fachgutachten be-
rücksichtigt. Beide Fachgutachten kommen zu der 
Schlussfolgerung, dass die Konzentrationszonen im wei-
teren Verfahren belassen werden können und wurden von 
den Fachbehörden akzeptiert, so dass aus Sicht des 
Nachbarschaftsverbandes die genannten Untersuchun-
gen nicht notwendig sind. Zusätzliche Prüfverfahren sind 
erst im Rahmen des Genehmigungsverfahrens nötig.   

Gemeinsame Stellungnahme der Unteren Forstbehörde und der Unteren Landwirtschaftsbehörde 
(Landschafts- und Forstamt der Stadt Heidelberg) zur Ausscheidung von Konzentrationszonen 
Windkraft im Stadtkreis Heidelberg  

Mit Schreiben vom 22.09.2015 bittet der Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim die regional 
zuständigen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange um fachliche Stellungnahme zum 
Teilflächen-Nutzungsplan Windenergie. Im Stadtkreis Heidelberg ist das Landschafts- und Forstamt für 
die Belange des Forstes und der Landwirtschaft die zuständige Behörde. 

Im Zuständigkeitsbereich liegen die im laufenden Verfahren vorgeschlagenen und nach Ausschluss 
durch sogenannte "Tabukriterien" resultierenden möglichen Konzentrationszonen Windkraft KZW 5, 
KZW 7, KZW 12, KZW 13, KZW 14, KZW 15 und KZW 16. Die ursprünglich im Vorentwurf kartierte KZW 
4 findet in der Bürgerbeteiligung Windkraft keine Berücksichtigung mehr und wird auch in dieser Stel-
lungnahme nicht weiter berücksichtigt. An der nördlichen Stadtkreisgrenze im Stadtteil Ziegelhausen 
grenzt direkt KZW 11 an. KZW 5 und KZW 7 liegen in der Feldflur bzw. im landwirtschaftlichen Bereich. 
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KZW 11, KZW 12, KZW 13, KZW 14, KZW 15 und KZW 16 liegen innerhalb des Waldverbundes. 

Bei den urbanen Waldflächen um Heidelberg handelt es sich um geschlossene Waldgebiete, welche 
direkt an die Bebauung der einzelnen Stadteile angrenzen. Robert W. Miller definiert den Begriff des 
urbanen Waldes in seinem Buch "Urban Forestry: Planning and Managing Urban Greenspaces" wie 
folgt. "Der urbane Wald kann definiert werden als die Summe aller holziger und ähnlicher Vegetation in 
und um dichte menschliche Siedlungen, von kleinen Siedlungen in ländlicher Umgebung bis zu Metro-
polregionen. [ ... ] Dieser Wald ist die Summe der Bäume im Straßenraum, in Gärten, Parks und der 
Vegetation in den Grüngürteln." 

Verfahrensbeteiligung Höhere Forstbehörde bei Waldumwandlungen 

Bereits bei der Ausweisung von Konzentrationszonen Wind kraft muss auf einen späteren, möglichen 
Nutzungswechsel Bezug genommen werden. Da es zu größeren Waldumwandlungen (Rodungen) 
kommen kann, ist die Höhere Forstbehörde in das Verfahren einzuschalten. In diesem Zusammenhang 
wird auf ein Schreiben des 2012 noch zuständigen Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur verwiesen 
(42-2511.3/40 vom 27. August 2012). 

Bei der Abwägung einer Waldumwandlungsgenehmigung sind laut § 9 (2) Landeswaldgesetz (LWaldG) 
vor allem auch die Belange der Allgemeinheit untereinander und gegeneinander abzuwägen. Eine Ge-
nehmigung soll insbesondere auch dann versagt werden, wenn der Walderhalt überwiegend im öffentli-
chen Interesse liegt und die Erholung der Bevölkerung, wie im gegebenen Falle, von wesentlicher Be-
deutung ist. 

Abgesehen vom erwähnten Schreiben zur Beteiligung der Höheren Forstbehörde und der forstrechtli-
chen Rahmenbedingungen wird darauf hingewiesen, dass auch die Zuwegungen, welche im direkten 
Zusammenhang mit den Konzentrationszonen Wind kraft stehen, teilweise den Tatbestand einer Wald-
umwandlung erfüllen. Der Ausbauzustand und die nötigem Wegebreiten sowie Kurvenradien gehen 
über das für die geregelte Forstwirtschaft nötige Maß deutlich hinaus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die höhere Forstbehörde wurde beteiligt und hat die in der 
Begründung bereits enthaltenen Ausführungen zu forst-
rechtlichen Belangen durchweg bestätigt. Insbesondere 
die in Kap. 6.2 enthaltenen Ausführungen zur „überla-
gernden Darstellung“ von Wald und Konzentrationszone 
wurden bestätigt, so dass für das Flächennutzungsplan-
verfahren keine Waldumwandlungsgenehmigung erforder-
lich ist. Die genannten Erfordernisse im Hinblick auf die 
Zuwegung sind nicht Gegenstand des Flächennutzungs-
planverfahrens. 

Forstrechtlicher Grundsatz bei der Bewirtschaftung von Staatswald und Kommunalwald 

§ 45 LWaldG regelt die Behandlung von Staatswald. Gemäß § 46 LWaldG wird die Behandlung von 
Kommunalwaldflächen dem Staatswald nach § 45 LWaldG gleichgestellt. Folgt man § 45 (1) LWaldG, 
sollen Staats- und Kommunalwald (im weiteren Abschnitt zusammenfassend als Wald bezeichnet) dem 
Allgemeinwohl in besonderem Maße dienen. Zum formulierten Allgemeinwohl zählen neben der reinen 
Nutzfunktion vor allem auch die Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. In Bezug auf die verschie-
denen Waldfunktionen erlaubt das LWaldG somit eine Abwägung zwischen den einzelnen Funktionen. § 

 

Auf Basis des Landeswaldgesetzes lässt sich kein gene-
reller Ausschluss für Windenergieanlagen („hartes 
Tabukriterium“) im Wald ableiten. Die Entscheidung des 
Grundstückseigentümers bleibt selbstverständlich unbe-
rührt.  



 
 

 

45 (2) LWaldG ergänzt, dass der Wald nach wirtschaftlichen Grundsätzen zu führen und zu verwalten 
ist. Hieraus könnte man für geplante Konzentrationszonen im Wald ein zusätzliches "hartes Tabukriteri-
um" ableiten. Wer allerdings festlegt, ob ein Windkraftstandort im Wald als wirtschaftlich bezeichnet 
werden kann bzw. wo man einen Schwellenwert setzen kann, ist derzeit nicht geregelt und schlussend-
lich wohl auch eine Entscheidung des Grundeigentümers. 

Gebietskulisse urbaner Wald und Konzentrationszonen Windkraft 

Der Wald im Stadtkreis Heidelberg gehört zu etwa dreiviertel der Stadt Heidelberg. Ein Viertel der Wald-
fläche ist im Eigentum des Landes Baden-Württemberg (ForstBW). Da die geschlossenen Waldflächen 
forstorganisatorisch durch das Einheitsforstamt des Stadtkreises betreut werden, finden im Staats- und 
im Stadtwald die gleichen Schwerpunktbildungen und Bewirtschaftungsgrundsätze im Rahmen der je-
weils vorhandenen Waldfunktionen Berücksichtigung. 

 

Gerade die Erholungsfunktion hat im urbanen Bereich einen hohen, wenn nicht sogar den höchsten 
Stellenwert. Die wenigen Privatwaldflächen sind von den Konzentrationszonen Windkraft auf Gemar-
kung der Stadt Heidelberg nicht direkt betroffen. Der urbane Wald im Stadtkreis liegt zur Gänze in den 
Gebietskulissen von Landschaftsschutzgebiet "Bergstraße-Odenwald" und Naturpark "Neckartal-
Odenwald" sowie zu erheblichen Teilflächen in FFH-Gebieten. In Bezug auf den Naturpark wird auf die 
Wichtigkeit einer nötigen und aktuellen Stellungnahme vom Geo-Naturpark verwiesen. Im Beschluss der 
Mitgliederversammlung vom 19.03.2012 wird Bezug auf die Errichtung von Windkraftanlagen genom-
men. Aus Sicht der Unteren Forstbehörde bezieht sich der im Beschluss angeführte Satz "Das charakte-
ristische Landschaftsbild und die Erholungseignung der Landschaft darf nicht durch die Errichtung und 
den Betrieb von Windenergieanlagen beeinträchtigt werden" insbesondere auf die urbanen Waldflächen 
rund um Heidelberg. 

Die Erholungsfunktion ist ein wichtiger Aspekt im Pla-
nungsverfahren. Wie oben bereits erwähnt, enthält die 
Begründung bislang keine vergleichende Bewertung der 
Konzentrationszonen, da es hierfür keine formal anwend-
baren Grundlagen gibt. Insofern war und ist vorgesehen, 
dies erst nach den Ergebnissen der Beteiligung zu bear-
beiten.  

 

 

 

 

Der Geo-Naturpark wurde beteiligt und hat sich ablehnend 
zu allen Flächen im Odenwald geäußert. Im baden-
württembergischen Teilbereich verfügt der Geo-Naturpark 
aber nicht über formale Kompetenzen, die einen dauer-
haft gesicherten Ausschluss von Windenergieanlagen im 
Sinne eines „harten Tabukriteriums“ bewirken könnten.  

UNESCO-Weltkulturerbe 

Die Stadt Heidelberg hat bereits zwei Anläufe genommen, um den Status UNESCO-Welterbe zu erhal-
ten. Ein dritter Antrag auf Aufnahme in das UNESCO-Welterbe ruht derzeit, da von Seiten der Stadt 
noch zu prüfen ist, ob eine Kooperation mit anderen potenziellen Welterbestätten mehr Erfolg verspricht 
als ein Einzelantrag. Bereits in der Vergangenheit hat man sich bei der Antragsbearbeitung, der The-
menzusammenstellung und der Namensgebung auf die sogenannte "Heidelberger Romantik" berufen. 
Neben den kulturellen und baulichen Grundlagen, wurde unmittelbarer Bezug auf die Schönheit des 
direkt an die Stadt angrenzenden Naturraums genommen. Der Erhalt dieses "romantischen Land-
schaftsbildes", in welches die Stadt wie in einen "grünen Mantel" eingebettet ist, spielt unabhängig von 

 

Es steht außer Frage, dass die genannten Aspekte von 
besonderer Bedeutung sind und im Sinne eines „weichen 
Tabukriteriums“ für einen dauerhaft gesicherten Aus-
schluss von Windenergieanlagen in den genannten Flä-
chenbereichen herangezogen werden können. Diese 
Argumente sind für den Nachbarschaftsverband absolut 
nachvollziehbar. Wie oben bereits erwähnt, war es jedoch 
Ergebnis intensiver Abstimmungen mit der Stadt Heidel-
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einer möglichen Neubewerbung als Welterbe eine zentrale Rolle für den Erhalt der Landschaftsästhetik 
am Ausgang des Neckartals in das Rheintal. 

Im benachbarten Rheinland-Pfalz wird die Errichtung von Windenergieanlagen in den Kernzonen der 
UNESCO-Welterbe-Gebiete "Oberes Mittelrheintal" und "Obergermanisch-Raetischer Limes" durch die 
Oberste Landesplanungsbehörde (Teilfortschreibung Landesentwicklungsplan LEP IV - Erneuerbare 
Energien, Ziele und Grundsätze) generell ausgeschlossen. 

berg, auch diese Flächenbereiche in der öffentlichen Be-
teiligung zu diskutieren.    

Herausragende Erholungsfunktion im Stadtkreis Heidelberg 

Abgesehen von der forstlichen Doppelzertifizierung durch FSC ("Forest Stewardship Council") und 
PEFC ("Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes"), wurde der Stadtwald Hei-
delberg 2015 auf seiner gesamten Waldfläche mit dem Prädikat "PEFC-zertifizierter Erholungswald" 
ausgezeichnet. Mit dem Zertifikat hat die Stadt Heidelberg als erster Forstbetrieb in Deutschland, der 
auf seiner gesamten Waldfläche erholungswaldzertifiziert ist, eine Führungsrolle eingenommen und sich 
aktiv in den Fokus der Öffentlichkeit gestellt. Bei der durch die Forstliche Versuchsanstalt Baden- Würt-
temberg (FVA Freiburg) aktuell durchgeführten Neuausweisung/Überarbeitung von Erholungswaldflä-
chen wurde im Stadtkreis Heidelberg der Wald nahezu flächendeckend mit einer außerordentlichen 
Bedeutung für die Erholung (Intensitätsstufe 1) kartiert. Laut FVA definieren sich die Flächen der Intensi-
tätsstufe 1 wie folgt: "Im regionalen Vergleich sind außerordentlich viele Waldbesuchende zu erwarten. 
Die Bewirtschaftung des Waldes wird maßgeblich von der Erholung mitbestimmt." Sowohl die externe 
Erholungswaldzertifizierung durch PEFC, wie auch die bereits von der Unteren Forstbehörde Heidelberg 
bestätigte Ausweisung von Erholungswald der Intensitätsstufe 1 nach Waldfunktionsplanung / Waldfunk-
tionenkartierung macht einen Vergleich mit gesetzlichen Erholungswald nach § 33 LWaldG legitim. 

Über den gesamten Wald im Stadtkreis hinweg finden sich Wanderparkplätze, Hütten und Aussichts-
punkte, die als AnlaufsteIlen und Ausgangspunkte für Erholungssuchende dienen. An einigen Punkten, 
welche vorab bereits als Konzentrationszonen vorgeschlagen wurden, kommt es zu einer Aufsummie-
rung verschiedener Erholungseinrichtungen. Zu nennen wären hierbei insbesondere KZW 15 (Erho-
lungsanlage am Hohlen Kästenbaum und Walderlebnispfad "via naturae") und KZW 16 (Dreieichen-
Hütte und Wanderparkplatz). Als Besonderheit im Stadtkreis zählen auch die über den gesamten Wald 
verteilten, behauenen und registrierten ca. 800 Wegesteine, die eindrucksvoll vermitteln, welch wichtige 
Rolle der Heidelberger Wald bereits seit Beginn des vorigen Jahrhunderts als Naherholungs- und Wan-
dergebiet spielte. In Anzahl und Qualität handelt es sich dabei um ein einzigartiges Orientierungssystem 
im stadtnahen Wald, das auch auf Grund dieser Einzigartigkeit als Kulturdenkmal einzustufen ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Erholungsfunktion ist ein wichtiger Aspekt im Pla-
nungsverfahren. Wie oben bereits erwähnt, enthält die 
Begründung bislang keine vergleichende Bewertung der 
Konzentrationszonen. Die genannten Punkte werden in 
die Planungsgrundlagen integriert und werden Gegen-
stand der abschließenden Gesamtabwägung.   

Flugzeugabsturz am Hohen Nistler  



 
 

 

Im Bereich von KWZ 12 liegt die AbsturzsteIle jenes Flugzeuges, welches am 22. Dezember 1991 am 
Hohen Nistler verunglückte. Bei dem Flugzeugabsturz kamen 28 der 32 Passagiere ums Leben. Das 
historische Flugzeug vom Typ DC-3 startete in Frankfurt und sollte eigentlich entlang des Oberrheins 
fliegen. Aufgrund schlechter Sichtverhältnisse und ohne moderne Instrumente an Bord verwechselte 
man die Flüsse Rhein und Neckar und der Pilot steuerte Richtung Odenwald entlang des Neckars. Am 
Bergrand zerschellte das Flugzeug am Hohen Nistler. Heute erinnert auf der Kuppe des Hohen Nistlers, 
unmittelbar an der Grenze zur Nachbargemeinde Dossenheim, ein Sandsteinfindling mit Inschrift an das 
schreckliche Ereignis und die Menschen, die dabei zu Tode kamen. 

Der Hinweis ist bereits im Steckbrief zur möglichen Kon-
zentrationszone 12 enthalten. 

Schutzfunktion und Ökologische Belange der Waldflächen rund um Heidelberg 

Wie eingangs bereits erwähnt, liegen einige Bereiche des Waldes im Stadtkreis Heidelberg in FFH-
Gebieten. Der Bereich um den Auerhahnenkopf, am Lammertskopf und die Flächen um Drei-Eichen 
liegen im FFH-Gebiet "Kleiner Odenwald bzw. Felsenberg". Typisch für dieses FFH-Gebiet - und damit 
für die Untere Forstbehörde fachlich besonders relevant - sind ausgedehnte Buchenwälder und Felsbio-
tope als Lebensraum zahlreicher gefährdeter Tier und Pflanzenarten. 

Im uns vorliegenden "Leitfaden Rahmenbedingungen für Windenergieanlagen auf Waldflächen in Nord-
rhein-Westfalen"(MKULNV 2012) werden Flächen, welche im Bereich von FFH-Gebieten liegen, gene-
rell bei einer Einzelprüfung ausgeschlossen. Setzt man diesen Grundsatz auch im Bereich des Teilflä-
chen-Nutzungsplans Windenergie des Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim um, müsste man 
KZW 14, KZW 15 und KZW 16 folgerichtig bereits an dieser Stelle aus dem Verfahren nehmen. 

 

Der Umgang mit den FFH-Gebieten ist ausführlich in der 
Begründung, Kap. 3.11 bereits enthalten. Die höhere Na-
turschutzbehörde hat dieses Vorgehen im Rahmen der 
Beteiligung ausdrücklich bestätigt. Regelungen aus Nord-
rhein-Westfalen sind für das vorliegende Planverfahren 
nicht maßgeblich.   

Für den Bereich in Landschaftsschutzgebieten sieht der Leitfaden der Obersten Forstbehörde in NRW 
folgende Kriterien vor: „In Landschaftsschutzgebieten kommen Waldflächen als Standorte für die Wind-
energienutzung in Betracht, wenn sie eine weniger hochwertige Funktion für den Naturschutz und die 
Landschaftspflege sowie für die landschaftsorientierte Erholung aufweisen." Betrachtet man diese Aus-
sage näher und sieht sie im Kontext mit Naturpark und der gegebenen Erholungswaldeigenschaft, 
kommt man zu einem eindeutigen Ergebnis: Bei einer direkten Anwendung der Grundsätze aus NRW, 
ist die Ausweisung von Konzentrationszonen im urbanen Wald um Heidelberg zu verneinen. 

In Baden-Württemberg wird anders verfahren, es wird 
ausführlich auf die Begründung, Kap. 3.16 verwiesen. 
Dort wird nicht zuletzt auf die in Baden-Württemberg 
maßgeblichen Verwaltungsvorschriften und Erlasse Be-
zug genommen. Regelungen aus Nordrhein-Westfalen 
können für das vorliegende Planverfahren nicht herange-
zogen werden.   

Die Waldbiotopkartierung scheidet im gesamten Stadtkreis Waldbiotope aus. Gerade im ruhigen Bereich 
des Auerhahnenkopfs findet sich eine größere und besondere Ansammlung bzw. Konzentration von 
Waldbiotopen. Diese nehmen nicht nur zahlenmäßig sondern auch in der Waldbiotopfläche einen be-
sonderen Stellenwert ein. Es handelt sich insbesondere um wertvolle Waldtypologien (Leittypen "seltene 
naturnahe Waldgesellschaften“ und "strukturreiche Waldbestände“), welche auch die Ausscheidung zum 

Diese Hinweise sind in der Begründung, den Steckbriefen 
und dem Umweltbericht bereits enthalten und haben keine 
Auswirkungen auf das weitere Planverfahren.   
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FFH-Gebiet begründen. 

Gerade die flächengrößten Waldbiotope "seltene naturnahe Waldgesellschaften“ bestehen aus alten 
Buchenwäldern. Neben diesen kartierten Biotopen finden sich in den vorgeschlagenen Konzentrations-
zonen Windkraft im Stadtkreis Heidelberg in der Waldentwicklungstypenkarte weitere alte Laubholzbe-
stände, welche stetig weiterentwickelt und erhalten werden sollen. Waldentwicklungstypen beschreiben 
bestehende Waldkomplexe, deren langfristige Behandlung und geben eine Zielsetzung unter Beachtung 
der Funktionenvielfalt des Waldes. 

In der bereits oben erwähnten Teilfortschreibung LEP IV sollen im benachbarten Rheinland-Pfalz alte 
Laubholzbestände von der Windenergienutzung grundsätzlich freigehalten werden. Sollte dieser Grund-
satz auch im Bereich des Nachbarschaftsverbandes Anwendung finden, müssten die einzelnen Stand-
orte einer weiteren Einzelprüfung bzw. flächigen Korrektur unterzogen werden. 

Landwirtschaft 

Die landwirtschaftlichen Flächen liegen im Gegensatz zu den öffentlich-rechtlichen Waldflächen haupt-
sächlich in Privatbesitz. Die Flächen liegen nicht im Naturpark oder Landschaftsschutzgebiet. Aus Sicht 
der Landwirtschaftsbehörde werden auf Grund der Eigentumsverhältnisse keine größeren Bedenken 
gesehen. Vielmehr wird den ansässigen Landwirten die Möglichkeit eingeräumt, zukünftig auf den eige-
nen Flächen und unter Berücksichtigung der "harten Tabukriterien“ und somit im Bereich der endgültig 
abgesteckten Konzentrationszonen Energiewirtschaft zu betreiben. Im weiteren Sinne dient dies auch 
dem Erhalt und Sicherung der Landwirtschaft durch einen zusätzlichen Nebenerwerb. 

 

Der Nachbarschaftsverband musste nach Auswertung der 
Beteiligung feststellen, dass landwirtschaftliche Flächen 
aufgrund entgegenstehender Restriktionen nur in gering-
fügigem Maße zur Verfügung stehen. Bis auf kleinteilige 
Flächenbereiche, die für das Gesamtverfahren jedoch 
aufgrund ihrer geringen Größe nicht als Lösung in Frage 
kommen, wäre eine größere Inanspruchnahme von land-
wirtschaftlichen Flächen nur auf Kosten des Mindestab-
standes von 1.000m zu Wohnnutzungen möglich. Daher 
ist die Prüfung der Flächen im Wald leider notwendig.  

Fazit: 

Die Untere Forstbehörde Heidelberg kommt zusammenfassend zu dem Ergebnis, dass die Belange der 
Erholung und der Ökologie in Zusammenhang mit der Eigenschaft als "urbaner Wald“ höher einzustufen 
sind, als die Ausweisung von Konzentrationszonen Windkraft auf Waldstandorten. 

Es können zwar nicht alle Konzentrationszonen mit gleicher Wertigkeit beurteilt werden, dennoch wird 
auf eine Reihung von einzelnen Konzentrationszonen verzichtet, da der Grundtenor für alle im Wald 
liegenden Konzentrationszonen im Stadtkreis Heidelberg derselbe ist. 

Sollten entgegen unserer Stellungnahme Konzentrationszonen im Bereich von Waldflächen ausgewie-
sen werden, kann zu nötigen Waldumwandlungsgenehmigungen in zukünftigen Verfahren keine Aussa-

 

Der Nachbarschaftsverband kann die Position und die 
besondere Wertigkeit von Waldstandorten nachvollziehen. 
Gleichwohl stellt sich im Flächennutzungsplanverfahren 
die Frage nach Flächenalternativen. Nach dem vorliegen-
den Kenntnisstand ist eine Lösung außerhalb der Wald-
flächen aufgrund einer Vielzahl entgegenstehender Rest-
riktionen nicht möglich. Waldumwandlungsgenehmigun-
gen sind – wie oben bereits erwähnt – nicht notwendig.  



 
 

 

ge getroffen werden, da hierfür die Zuständigkeit bei der Höheren Forstbehörde liegt. 

In Bezug auf die Konzentrationszonen liegen seitens der unteren Landwirtschaftsbehörde keine grund-
legenden Bedenken vor. Einer Ausweisung von Konzentrationszonen aus randwirtschaftlichen Flächen 
stimmen wir, vorbehaltlich anderer Stellungnahmen, zu. 

Konzentrationszonen für Windenergieanlagen in Heidelberg 

Bewertung aus Sicht des Natur-, Arten- und Landschaftsschutzes  

Zu den einzelnen potenziellen Standorten (Konzentrationszonen Windenergie - KZW) für Windenergie-
anlagen (WEA) in Heidelberg nehmen wir im Folgenden Stellung. Grundlage hierfür sind die Erhebun-
gen und Gutachten des Nachbarschaftsverbandes sowie eigenen Erhebungen und Kenntnisse. Der 
Bewertung des Landschaftsbildes liegen darüber hinaus die Ausführungen des Ministeriums für Ländli-
chen Raum und Verbraucherschutz ,,Aufhebungs- und Änderungsverfahren von Landschaftsschutzge-
bieten zugunsten von Windenergieanlagen" vom 7.11.2103 zugrunde. 

Eine tabellarische Zusammenstellung mit drei Bewertungsstufen ist Teil dieses Anhangs. 

KZW 5 Grenzhof Ost und KZW 7 I Kirchheimer Mühle 

Beide KZW liegen in der Rheinebene in landwirtschaftlich intensiv genutzten Flächen. Sie liegen nicht 
im Bereich von Landschaftsschutzgebieten oder FFH-Gebieten. Für KZW 5 besteht ein mittleres Kon-
fliktpotenzial für rastende Vogelarten oder Großvögel auf Nahrungssuche, für Fledermäuse besteht ge-
ringes Konfliktpotenzial. Biotopvernetzungsflächen der Stadt Heidelberg sind in beiden KZW betroffen. 

Die KZW sind leicht zu erschließen. 

Insgesamt besteht ein geringes bis mittleres Konfliktpotenzial. 

KZW 12 Hoher Nistler und KZW 13 Weißer Stein 

Beide KZW liegen im Odenwald auf vollkommen bewaldeten Flächen. Sie liegen außerhalb von FFH-
Gebieten. Für Vogelarten besteht nach unserer Auffassung ein mittleres, teilweise hohes Konfliktpoten-
zial. Wir befinden uns damit im Gegensatz zu den Aussagen im Umweltbericht des Nachbarschaftsver-
bandes. Dort wurde der Brutplatz des Wanderfalken am Weißen Stein nicht berücksichtigt. Werden die 
1000 m Abstand vom Horst der Vögel zugrunde gelegt, verkleinern sich beide KZW deutlich. Über die-
sen Abstand hinaus sehen wir ein mittleres Konfliktpotenzial, gerade auch im Hinblick auf den ebenfalls 
vorhandenen Brutplatz des Kolkraben. Für Fledermäuse besteht ein hohes Konfliktpotenzial. Für Wald-
refugien besteht ein mittleres Konfliktpotenzial, wenn sie nicht direkt als Standort für eine WEA gewählt 
werden. Die KZW liegen im LSG Bergstraße-Mitte. Das Landschaftsbild ist durch die KZW erheblich 

 

 

Die einzelnen Hinweise sind allesamt bereits in der Be-
gründung, den Steckbriefen und dem Umweltberichts 
enthalten. Lediglich der Brutplatz des Wanderfalken am 
„Weißen Stein“ ist eine neue Erkenntnis, die – wie oben 
bereits erwähnt – auch der Stadt Heidelberg zum Zeit-
punkt der gutachterlichen Erhebung nicht bekannt war.  

Die Hinweise der UNB differenzieren jedoch nicht hin-
sichtlich „harter Tabukriterien“, die – so wie in der Be-
gründung bereits dargestellt - zu einem definitiven Aus-
schluss von Windenergieanlagen führen (z.B. Umgebung 
des Brutplatzes des Wanderfalken, Waldrefugien) und 
den sogenannten Abwägungskriterien, die überwindbar 
sind, aber für die abschließende Entscheidung heranzu-
ziehen und zu gewichten sind (z.B. Vorkommen eines 
Kolkraben). Die entsprechende Zuordnung ist umfassend 
in der Begründung bereits enthalten. Insofern kann auch 
die zusammenfassende Bewertung des Konfliktpotenzials 
nicht ohne weiteres in den Flächennutzungsplan über-
nommen werden.  

Die Hinweise im Hinblick auf das Landschaftsbild im Zu-
sammenhang mit den Landschaftsschutzgebieten werden 
in die noch zu erstellende Bewertung dieser Aspekte auf-
genommen. Die Stellungnahme enthält jedoch leider kei-
ne Hinweise im Hinblick auf formale Erfordernisse zur 
Herstellung der Vereinbarkeit möglicher Konzentrations-
zonen mit dem Landschaftsschutzgebiet. Dies ist im wei-
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beeinträchtigt, da Sichtbeziehungen zur Heidelberger Altstadt/Schloss bestehen und somit eine belieb-
tes "Postkartenmotiv" gestört ist. Die Erschließung bringt ein hohes Konfliktpotenzial mit sich, bedingt 
durch die Topgraphie und die Wegeführung ist ein erheblicher Eingriff in den Baumbestand zu erwarten. 
Insgesamt besteht ein hohes Konfliktpotenzial. 

KZW 14 Lammerskopf 

Der Standort besitzt fast für alle natur- und artenschutzrelevanten Kriterien ein hohes Konfliktpotenzial, 
nur für die Brutvogelarten besteht ein mittleres Konfliktpotenzial. Die WEA sind von der Altstadt aus 
wahrzunehmen und beeinträchtigen ein beliebtes Postkartenmotiv erheblich. Insgesamt besteht ein 
hohes Konfliktpotenzial. 

KZW 15 Auerhahnenkopf 

Nach den Ausführungen des Umweltberichts des Nachbarschaftsverbandes besitzt die KWZ für wind-
kraftsensible Vogelarten ein geringes Konfliktpotenzial, für alle sonstigen Kriterien ist das Konfliktpoten-
zial hoch. Besonders konfliktträchtig erscheint die unmittelbare Nähe zum Schonwaldgebiet und zum 
Wanderkorridor des Generalwildwegeplans. Das Postkartenmotiv des Neckartals wird ebenfalls stark 
beeinträchtigt. Insgesamt besteht ein hohes Konfliktpotenzial. 

KZW 16 Drei Eichen 

Je nach Standortwahl der einzelnen WEA sind erhebliche Eingriffe in das FFH-Gebiet (Lebensraumtyp 
Waldmeister-Buchenwald) möglich, die ein hohes Konfliktpotenzial mit sich bringen. Das Konfliktpoten-
zial für windkraftsensible Vogelarten wird hier mit gering bis mittel bewertet, ebenso für die betroffenen 
Waldbiotope und die Zuwegung, die durch eine benachbarte Straße und vorhandene Waldwege be-
günstigt wird. Das Landschaftsbild wird aufgrund der Entfernung zur Altstadt und zum Neckartal sowie 
aufgrund des fehlenden Postkartenmotivs und als mittleres Konfliktpotenzial eingestuft. 

Insgesamt besteht ein mittleres bis hohes Konfliktpotenzial. 

teren Verfahren noch zu klären.      

 
  



 
 

 

2. Stadt Mannheim, Dezernat V, gemeinsame Stellungnahme des Grünflächen und Umweltamtes vom 15.01.2016 
Fachämter: 

 Untere Forstbehörde 
 Untere Naturschutzbehörde 

 

(…) 

wir bedanken uns für die Bereitstellung des Planentwurfes mit Umweltbericht und Anlagen sowie für das 
nachgereichte Gutachten zu dem Thema „Fledermäuse“. Als untere Umweltschutzbehörde, Forstbehör-
de sowie Gewerbeaufsicht nehmen wir zu der Planung Stellung, unter Abwägung der Belange des Na-
turschutzes, der Erholungsfunktion des Käfertaler Waldes und der Notwendigkeit des Klimaschutzes 
und einer gelingenden Energiewende.  

Aus Sicht der Forstbehörde bestehen Bedenken gegen die geplante Windenergie-Konzentrationszone 
2  in der vorliegenden Ausformung, da sie weit in die Kernzone des gesetzlichen Erholungswaldes beim 
Karlstern heranreicht. Entlang der Autobahn nimmt die Erholungsfunktion deutlich ab, mit entsprechen-
dem Abstand zur Kernerholungszone wäre eine Ausweisung für Windkraft denkbar. In der Konzentrati-
onszone 1 nördlich der A 6 ist die Erholungsfunktion des Waldes ebenfalls wesentlich schwächer, im 
Wesentlichen wäre diese Fläche zur Ausweisung für Windenergieanlagen geeignet.  

 

 

 

 

 

Wir danken für die differenzierte Stellungnahme. Die Be-
wertung der Erholungsfunktion wird Gegenstand des wei-
teren Verfahrens.  

Aus Sicht der Naturschutzbehörde sprechen grundsätzlich keine Gründe gegen die Ausweisung der 
Konzentrationszonen 1 und 2, unter der Voraussetzung, dass die vertiefte artenschutzrechtliche Prüfung 
mit entsprechenden Kartierungen insbesondere zu den nachfolgend aufgeführten Arten in einem späte-
ren immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren durchgeführt wird.  

Die Konzentrationszone 3, die zu einem kleinen Teil auf Mannheimer Gemarkung liegt, lehnt die untere 
Naturschutzbehörde ab, da sie Hamsterbauten aufweist. Der Feldhamster ist streng geschützt und eine 
Art des Anhangs IV der FFH Richtlinie. 

Die ausführliche Stellungnahme:  

 

 

 

Konzentrationszone 3 entfällt aufgrund neuer Erkenntnis-
se von Seiten der Flugsicherung. 

I. Stellungnahme aus forstlicher Sicht zu Konzentrationszonen 1 und 2: 

I.1 Bedeutung und Funktion der betroffenen Bereiche des Käfertaler Waldes 
Die Konzentrationszonen 1 (49 ha) und 2 (111 ha) liegen im „Käfertaler Wald“. Der Käfertaler Wald ist 
mit etwa 1.140 ha das größte Waldgebiet Mannheims. Mit Satzung der Stadt Mannheim wurde er zum 
gesetzlichen Erholungswald nach § 33 LWaldG erklärt. 
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I.2 Erholungsfunktion 
Nach der Waldfunktionenkartierung sind 80 % des Käfertaler Waldes Erholungswald der Stufe 1,  20 % 
Erholungswald der Stufe 2. Aktuell führt die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-
Württemberg (FVA) eine Neukartierung des Erholungswaldes durch. Darin wird der Käfertaler Wald 
komplett als „Wald mit außerordentlicher Bedeutung für die Erholung“ (Intensitätsstufe 1) kartiert. 

Im Zuge der Ausweisung des Käfertaler Waldes zum gesetzlichen Erholungswald nach § 33 LWaldG 
wurde auch eine „Kernzone“ des Erholungswaldes mit einer besonders intensiven Naherholungsnut-
zung definiert (Haupterholungsbereich nach Anlage 4 der Erholungswaldsatzung). Entlang der Auto-
bahn A 6, insbesondere auf der Nordseite der A 6, wird die Erholungsfunktion durch den Zerschnei-
dungswirkung der A 6 und die Lärmemissionen stark beeinträchtigt; hier nimmt die Zahl der Waldbesu-
cherinnen und -besucher auch deutlich ab. 

I.3 Gesetzlicher Erholungswald nach § 33 LWaldG 
Der Käfertaler Wald wurde mit Satzung der Stadt Mannheim vom 27.11.2007 zum gesetzlichen Erho-
lungswald nach § 33 LWaldG erklärt. Gemäß Kapitel 4.2.3.3 des Windenergieerlasses unterliegen forst-
rechtlich geschützte Waldgebiete bei der Festlegung von Vorranggebieten für Windenergienutzung be-
sonderen Restriktionen. Im gesetzlichen Erholungswald leiten sich die Restriktionen aus den entstehen-
den Nutzungskonflikten ab. Vorhandene Nutzungskonflikte sind bei der Planung zu berücksichtigen und 
abzuwägen. In der Kernzone des Käfertaler Waldes mit ihren zahlreichen Erholungseinrichtungen und 
Ausflugszielen können Windenergieanlagen eine erhebliche Beeinträchtigung der Erholungsfunktion 
darstellen. Die Konzentrationszone 2 reicht weit in die Erholungswaldkernzone hinein.  

I.4 Waldumwandlung 
Nach dem Landesentwicklungsplan 2002 steht der Wald in Verdichtungsräumen wegen seiner Bedeu-
tung als Erholungsraum für die Bevölkerung und Lebensraum für die Tier- und Pflanzenwelt sowie we-
gen seiner klimaausgleichenden Leistungen und seiner sonstigen ökologischen Funktionen unter be-
sonderem Schutz. Daher sind nach Plansatz 5.3.5 Eingriffe in den Bestand des Waldes in Verdichtungs-
räumen auf das Unvermeidbare zu beschränken. Unvermeidbare Waldumwandlungen sind durch Er-
satzaufforstungen auszugleichen. Für den Bau von Windenergieanlagen in einer der Konzentrationszo-
nen ist eine Waldumwandlungsgenehmigung nach § 9 LWaldG durch die höhere Forstbehörde beim 
Regierungspräsidium Freiburg erforderlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Hinweise bestätigen die in der Begründung und im 
Umweltbericht enthaltenen Aussagen. 

 

Die Abgrenzung der Kernzone des Käfertaler Waldes liegt 
dem Nachbarschaftsverband nun vor und wird für das 
weitere Verfahren berücksichtigt.  

 

 
Die höhere Forstbehörde wurde beteiligt und hat die in der 
Begründung bereits enthaltenen Ausführungen zu forst-
rechtlichen Belangen durchweg bestätigt. Insbesondere 
die in Kap. 6.2 enthaltenen Ausführungen zur „überla-
gernden Darstellung“ von Wald und Konzentrationszone 
wurden bestätigt, so dass für das Flächennutzungsplan-
verfahren keine Waldumwandlungsgenehmigung erforder-
lich ist.  

II. Stellungnahme aus naturschutzfachlicher und –rechtlicher Sicht: 

II.1 Konzentrationszonen 1 und 2: 
Aus Sicht der Naturschutzbehörde sprechen grundsätzlich keine Gründe gegen die Ausweisung der 

 

 



 
 

 

Konzentrationszonen 1 und 2 in Mannheim unter der Voraussetzung, dass die vertiefte artenschutz-
rechtliche Prüfung mit entsprechenden Kartierungen insbesondere zu den nachfolgend aufgeführten 
Arten in einem späteren immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren durchgeführt wird.  

Hierzu wird auf folgende Details hingewiesen: 

FFH Gebiete/Arten 
Die Konzentrationszonen 1 und 2 liegen zum Teil in FFH Gebieten. Es ist deshalb im Rahmen der Bau-
leitplanung eine ergänzende FFH- Vorprüfung notwendig. An folgenden Fundstellen ist diese Thematik 
bereits aufgegriffen: S. 47 (Begründung) und S. 9, 37, 38, 61 (Umweltbericht) 

Fledermäuse:  
Im Anhang 4 des Fledermausgutachtens ergeben sich für die Naturschutzbehörde Verständnisfragen 
zum Zustandekommen der Risikobewertung: Die Ergebnisse der zusammenfassenden Bewertung er-
scheinen mit den Ergebnissen der Einzelbetrachtung der Konzentrationszonen nicht deckungsgleich. 
Die Naturschutzbehörde wird sich zur Klärung dieser Fragen direkt mit dem Gutachter in Verbindung 
setzen und behält sich hierzu einen ergänzenden Vortrag vor. Im Ergebnis steht diese Frage jedoch 
nicht der Ausweisung einer Konzentrationszone entgegen.  

Avifauna:  
Das Gebiet der Konzentrationszone 2 lag nicht im Suchraum für das avifaunistische Gutachten. Um eine 
Beeinträchtigung windkraftempfindlicher Vogelarten sicher ausschließen zu können, wird aus Sicht der 
Naturschutzbehörde im Rahmen eines späteren konkreten immissionsschutzrechtlichen Genehmi-
gungsverfahrens eine ergänzende avifaunistische Kartierung (Bestandserfassung) erforderlich werden. 

Amphibienvorkommen 
Es wird darauf hingewiesen, dass in der Konzentrationszone 1 laut „Amphibienkartierung im Stadtkreis 
Mannheim (2012)“ Amphibienvorkommen (Kreuzkröte als FFH-Anhang IV Art und Bergmolch) vorhan-
den sind. Auch in der Konzentrationszone 2 ist mit Vorkommen zu rechnen.   

Biotope nach §30 BNatSchG 
Derzeit findet eine Nachkartierung der § 30 Biotope in Mannheim statt. Die Ergebnisse sind im weiteren 
Verfahren zu berücksichtigen. Die Naturschutzbehörde wird nach Fertigstellung der Kartierung informie-
ren. 

Sandbiotope 
Die Konzentrationszone 1 und Konzentrationszone 2 befinden sich in den Flugsandgebieten Mann-
heims. Dort können fragmentarisch wertvolle und erhaltenswerte Lebensräume vorkommen, in denen 
seltene Arten der Sand- und Magerrasen vorhanden sind, die je nach Art keinen expliziten Schutzstatus 

 

 

 

FFH Gebiete/Arten 
Die FFH-Vorprüfung wird für die Flächenkulisse durchge-
führt, die nach Auswertung aller eingegangenen Stellung-
nahmen weiter Gegenstand des Verfahrens ist.    

Fledermäuse:  
Die Aussage zum Fledermausgutachten ist nachvollzieh-
bar, es sind tatsächlich Differenzen zwischen der zusam-
menfassenden Bewertung und der Einzelbetrachtung der 
Konzentrationszonen vorhanden. Die Beurteilungsgrund-
lagen, die in den Kartendarstellungen (Anhang 5) und der 
zusammenfassenden Tabelle (Anhang 4) aufgenommen 
wurden, stellen allerdings die korrekten Ergebnisse dar, 
so dass die Gesamtaussagen des Gutachtens unverän-
dert bleiben.  

Avifauna und Amphibienvorkommen:  
Eine vertiefte Prüfung der artenschutzrechtlichen Belange 
erfolgt im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Ge-
nehmigungsverfahrens. 

 

Biotope nach §30 BNatSchG 
Wenn die Ergebnisse vorliegen, werden sie im weiteren 
Verfahren berücksichtigt. 

 
Sandbiotope 
Ein entsprechender Hinweis wird in Begründung und Um-
weltbericht aufgenommen 
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besitzen. So werden in der Konzentrationszone 1 nach dem Artenschutzprogramm des Landes Baden-
Württemberg besondere Schutz- und Pflegemaßnahmen durchgeführt.  

Deshalb müssen auch hier im Rahmen eines evtl. späteren konkreten immissionsschutzrechtlichen Ge-
nehmigungsverfahrens diese Vorkommen berücksichtigt werden. 

Geplantes NSG Coleman 
Wir weisen darauf hin, dass die Liste der NSGs um das in der Ausweisung befindliche NSG „Coleman“ 
ergänzt werden muss. Um mögliche Beeinträchtigungen hinsichtlich der Konzentrationszonen 1 und 2 
auf das zukünftige Naturschutzgebiet auszuschließen, ist deren Verträglichkeit mit den geplanten Kon-
zentrationszonen mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe abzustimmen und textlich im Umweltbericht 
zu ergänzen. 

Naturschutzrechtliche Hinweise: 
Die beiden Konzentrationszonen liegen im Geltungsbereich der Landschaftsschutzgebietsverordnung 
„Käfertaler Wald“. Bei Erstellung der Landschaftsschutzgebietsverordnung ist - durch den Zeitablauf 
bedingt - das öffentliche Interesse an der Windenergienutzung nicht in die damalige Abwägung einge-
stellt. Von daher gibt es keine Regelungen wie Verbote oder Erlaubnisvorbehalte für  Windenergieanla-
gen. Die vorliegende Landschaftsschutzgebietsverordnung hat jedoch die Besonderheit, dass eine Aus-
nahme von der Landschaftsschutzgebietsverordnung ausdrücklich möglich ist, wenn „überwiegende 
Gründe des Wohls der Allgemeinheit vorliegen“ (§ 7). Angesichts des besonderen öffentlichen Interes-
ses an der Errichtung von Windenergieanlagen im Hinblick auf den Aufbau einer nachhaltigen Energie-
versorgung und den Beitrag zum Klimaschutz steht aus naturschutzrechtlicher Sicht die Landschafts-
schutzgebietsverordnung der Ausweisung der Konzentrationszonen 1 und 2 nicht entgegen (s. Fußnote 
1). 

Hier bleibt die Einzelfallprüfung einem späteren immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren 
vorbehalten, wobei im Falle einer Ausnahme nach § 7 der Landschaftsschutzgebietsverordnung eine 
Zustimmung des Regierungspräsidiums als höhere Naturschutzbehörde notwendig ist. 

II.2 Konzentrationszone 3: 
Die Konzentrationszone 3 liegt fast ausschließlich außerhalb der Mannheimer Gemarkung, lediglich 
zwei Randflächen mit einem Gesamtumfang von etwa 0,5 ha ragen in das Mannheimer Stadtgebiet 
hinein und liegen im Geltungsbereich der Landschaftsschutzgebietsverordnung „Straßenheimer Hof“. 
Auf diesen Flächen ist ein Wiederansiedlungsprojekt für den Feldhamster anhängig. 

Die aktuell vorliegenden Kartierungen weisen Hamsterbauten in der geplanten Konzentrationszone auf. 
Der Feldhamster ist streng geschützt und eine Art des Anhangs IV der FFH Richtlinie. Der Schutz des 

 

 

Geplantes NSG Coleman 
Ein entsprechender Hinweis wird in Begründung und Um-
weltbericht aufgenommen. 

 
 
 
 
 
Naturschutzrechtliche Hinweise: 
Die fachliche Stellungnahme wird begrüßt. Das weitere 
Vorgehen in Bezug auf eine einheitliche Behandlung der 
LSG wird mit allen zuständigen UNB noch abgestimmt. 

 

 

 

 
 
 

II.2 Konzentrationszone 3: 
Konzentrationszone 3 entfällt aufgrund neuer Erkenntnis-
se der Flugsicherung.   

 

Ein Hinweis auf die Hamstervorkommen wird in Begrün-
dung und Umweltbericht aufgenommen. 

 



 
 

 

Feldhamsters und seines Lebensraumes ist Bestandteil des landesweiten Artenschutzkonzeptes „Feld-
hamster“ des Landes Baden-Württemberg. Durch den Bau von Windkraftanlagen kommt es zu Lebens-
raumverlusten und dadurch zu erheblichen Beeinträchtigungen. Neben den naturschutzfachlichen Rest-
riktionen kommen Verpflichtungen der Stadt Mannheim zum Hamsterschutz aus dem Bau der „SAP-
Arena“ hinzu. Artenschutzrechtliche Voraussetzung für die Genehmigungsfähigkeit der SAP-Arena war 
die Ausweisung eines Schutzgebietes zur Förderung und Erhaltung des Lebensraumes des Feldhams-
ters, einer Änderung dieser Landschaftsschutzgebietsverordnung stehen somit auch rechtliche Gründe 
entgegen. Wegen der Beurteilung artenschutzrechtlichen Auswirkungen auf den Feldhamster auf der 
Gemarkungsfläche außerhalb Mannheims ist aus unserer Sicht eine Beurteilung der Naturschutzbehör-
de des Rhein-Neckar-Kreises und ggf. des Regierungspräsidiums erforderlich. 

Ergänzung Gewässerschutz vom 28.01.2016: 

(…) 
Für die angrenzende Wasserschutzzone sehen wir aus fachlicher Sicht hinsichtlich Grundwasserverun-
reinigungen durch den Bau der Windkraftanlagen bei Betriebsstörungen nur ein geringes Konfliktpoten-
zial, da die Grundwasserfließrichtung aus nordwestlicher Richtung Rhein (also von der Zone II weg) 
gerichtet ist. 
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3. Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, Dezernat V, Amt für Landwirtschaft und Naturschutz, Untere Landwirtschaftsbe-
hörde, Untere Naturschutzbehörde, hier: 53.04 Untere  Naturschutzbehörde  

       Stellungnahme vom 25.11.2015 

(…)  
der sachliche Teilflächennutzungsplan Windenergie des Nachbarschaftsverbandes Heidelberg-
Mannheim (TFNP) umfasst 18 mögliche Konzentrationszonen für Windenergie (KZW), wovon die KZW 
4 bereits im laufenden Verfahren zurückgezogen wurde. Auf Gebiet des Rhein Neckar-Kreises liegen 9 
KZW (KZW 3, 6, 8 bis 12, 17 und18), wobei die KZW 12 auf das Gebiet der Stadt Heidelberg übergreift. 
Die Stellungahme bezieht sich lediglich auf die KZW die zumindest teilweise in unserem Zuständigkeits-
bereich liegen.  
Insgesamt eröffnet der TFNP die Möglichkeit, 33 Windenergieanlagen (WEA) auf Gebiet des Rhein-
Neckar-Kreises zu bauen. 
Die potentiellen KZW ergaben sich nach Ausschluss von Flächen mit entgegenstehenden Raumnutzun-
gen (bauliche Nutzungen, Mindestabstände, Infrastrukturtrassen, um-weltbezogene Bestimmungen, 
sonstige Bestimmungen). Des Weiteren beschloss der Nachbarschaftsverband zusätzliche Ausschluss-
flächen aufgrund einheitlicher Planungskriterien (erweiterte Abstände zu Siedlungen, Mindestgröße von 
3 WEA pro KZW, Topografie, besondere Blickbeziehungen). Die nach Naturschutzrecht relevanten 
Tabubereiche Naturschutzgebiete, europäische Vogelschutzgebiete mit Vorkommen windenergieemp-
findlicher Vogelarten, Zugkonzentrationskorridore von Fledermäusen und Vögeln, Rast- und Überwinte-
rungsgebiete von Zugvögeln einschließlich von Vorsorgeabständen zu diesen Gebieten wurden bearbei-
tet. Besondere Regelungen wurden bezüglich gesetzlich geschützter Biotope und Waldbiotope getrof-
fen, indem großflächige gesetzlich geschützte Biotope und Waldbiotope bereits als Ausschlussfläche 
betrachtet werden und bei kleinflächigeren Biotopen davon ausgegangen wird, dass die konkreten 
WEA-Standorte aufgrund der Größe der KZW räumlich soweit verschoben werden können, dass keine 
Schädigung auftritt. 
In den Planunterlagen sind die Naturdenkmale auf Gebiet des Rhein-Neckar-Kreises nicht berücksich-
tigt. Die Standorte der Naturdenkmale im Rhein-Neckar-Kreis sind nicht digital erfasst und liegen teil-
weise nur als Beschrieb und ohne Kartendarstellung vor. Nach Prüfung der unteren Naturschutzbehörde 
(UNB) befinden sich im Zuständigkeitsbereich der UNB des RNK innerhalb der KZW keine Naturdenk-
male. Die eventuelle Betroffenheit von Naturdenkmalen im Bereich der Großen Kreisstädte Leimen und 
Schwetzingen wurde nicht geprüft, denn für deren Gebiet sind die Großen Kreisstädte diesbezüglich 
selbst zuständig. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In die Begründung und den Umweltbericht wird der Hin-
weis aufgenommen, dass sich im Zuständigkeitsbereich 
der Unteren Naturschutzbehörde des RNK keine Natur-
denkmale innerhalb der KZW befinden.  
Von Seiten der Großen Kreisstädte Leimen und Schwet-
zingen wurden bisher keine Angaben zu den Naturdenk-
malen gemacht, eine Prüfung erfolgt im weiteren Verfah-
ren.  



 
 

 

Im TFNP wurden für die Abgrenzung potenzieller KZW im Rahmen der Planung die Restriktionsflächen 
Landschaftsschutzgebiete (LSG), weitere FFH-Gebiete und Vogelschutzgebiete, die nicht bereits Tabu-
bereiche sind, Naturpark und Biotopverbund für KZW ermittelt und berücksichtigt. Die Vereinbarkeit der 
potentiellen KZW und deren erforderlichen Erschließungswege mit den Regelungen der LSG-
Verordnungen wurden allerdings bislang nicht geprüft. 

Laut Rechtsverordnungen sind im LSG Bergstraße-Nord sowie im LSG Bergstraße-Süd alle Handlun-
gen verboten, die den Charakter des Gebietes verändern oder dem Schutzzweck zuwiderlaufen, insbe-
sondere, wenn dadurch  

1. der Naturhaushalt geschädigt,  
2. die Nutzungsfähigkeit der Naturgüter nachhaltig gestört  
3. eine im Sinne des § 3 geschützte Flächennutzung auf Dauer geändert,  
4. das Landschaftsbild nachhaltig geändert oder die natürliche Eigenart der Landschaft auf andere 

Weise beeinträchtigt oder  
5. der Naturgenuss oder der besondere Erholungswert der Landschaft beeinträchtigt wird.  

Im LSG Bergstraße-Mitte sind Änderungen verboten, welche die Landschaft verunstalten oder die Natur 
schädigen oder den Naturgenuss beeinträchtigen.  
Im LSG Nußlocher Wiesen sind alle Handlungen verboten, die den Charakter des Gebietes verändern 
oder dem Schutzzweck zuwiderlaufen, insbesondere, wenn dadurch  

1. der Naturhaushalt geschädigt,  
2. die Nutzungsfähigkeit der Naturgüter nachhaltig gestört  
3. eine geschützte Flächennutzung auf Dauer geändert,  
4. Grünland und Dauerbrachland umgebrochen,  
5. das Landschaftsbild nachhaltig geändert oder die natürliche Eigenart der Landschaft auf andere 

Weise beeinträchtigt oder  
6. der Naturgenuss oder der besondere Erholungswert der Landschaft beeinträchtigt wird.  

Die Schutzzwecke der betroffenen LSG beziehen sich auf Naturhaushalt, Landschaftsbild, Eigenart der 
Landschaft und Erholungswert der Landschaft.  
Unter den Aspekt Naturhaushalt (siehe Punkt 1 der Verbote) fällt auch der allgemeine Schutz (Be-
standserhalt und Entwicklungsgedanke) der Tier- und Pflanzenarten, die in den LSG anzutreffen sind.  
Die Vereinbarkeit der potentiellen KZW mit den Regelungen der LSG-Verordnungen ist unter dem Ge-

Die Ausführungen zu Vereinbarkeit der möglichen Kon-
zentrationszonen (KZW) mit den Schutzzielen und Hand-
lungsverboten der LSG sind umfassend in der Begrün-
dung bereits enthalten. Ein Antrag auf Änderung der LSG-
Verordnung erfolgt, wenn nach Auswertung aller einge-
gangenen Stellungnahmen Klarheit über die Flächenku-
lisse für das weitere Verfahren besteht.  
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sichtspunkt zu sehen, dass 7 der 9 KZW innerhalb des Rhein-Neckar-Kreises sich in LSG befinden und 
damit aufgrund kumulativer Wirkung möglicherweise die Schutzzwecke der LSG nicht aufrecht erhalten 
werden können. Nach derzeitiger Lage der Dinge sind die ermittelten potenziellen KZW nicht mit den 
LSG-Verordnungen vereinbar. Sollten die Planungen für KZW in LSG aufrechterhalten werden, wäre 
jeweils Antrag auf Änderung der LSG-Verordnungen zu stellen. Wobei entsprechende ausführliche Un-
terlagen und Ausführungen den Anträgen beizufügen wären.  

Bezüglich der KZW, die innerhalb von FFH-Gebieten liegen oder direkt angrenzen, sind noch seitens 
des Planungsträgers Natura 2000–Vorverträglichkeits- bzw. Verträglichkeitsprüfungen vorzulegen. Zur 
Verträglichkeit kann aus diesem Grund erst nach Vorlage der Prüfungen eine Stellungnahme abgege-
ben werden. Hinweise für notwendige Prüfungen ergeben sich aus den in den betroffenen FFH-
Gebieten auftretenden Lebensraumtypen (z.B. Hainsimsen-Buchenwälder, Waldmeister-Buchenwälder) 
und Arten (z.B. Bechsteinfledermaus, Großes Mausohr, Gelbbauchunke, Hirschkäfer).  

Der besondere Artenschutz wurde auf der vorliegenden Flächennutzungsplanebene gutachterlich nur 
hinsichtlich Windenergieempfindlicher Vogel- und Fledermausarten abgearbeitet. Weitere streng ge-
schützte Arten (z.B. Feldhamster) und europäische Vogelarten, die der Festlegung von KZW entgegen-
stehen könnten, wurden bislang nicht geprüft, obwohl sich daraus weitere Restriktionen für einzelne 
KZW ergeben könnten.  

Die FFH-Vorprüfung wird für die Flächenkulisse durchge-
führt, wenn Klarheit über die weiter zu verfolgende Flä-
chenkulisse besteht.    

Ein Hinweis auf die Hamstervorkommen wird in den Um-
weltbericht aufgenommen. Im Rahmen der FNP ist eine 
Erfassung von nicht windkraftempfindlichen streng ge-
schützten europäischen Vogelarten nur dann erforderlich, 
wenn keine Standortanpassungen der WEA innerhalb der 
KZW vorgenommen werden können. Sollten einzelne 
KZW im weiteren Verfahren stark reduziert werden, wird 
geprüft, ob weitere Begutachtungen notwendig werden.  

Die Bearbeitung des Konfliktpotentials für Windenergieempfindliche Brutvogelarten erscheint auf der 
Planungseben des TFNP ausreichend, sofern der Wanderfalkenbrutplatz beim Weißen Stein in Dos-
senheim (Meldung des NABU) noch nachträglich als Ausschlussfläche Windkraftempfindlicher Vogelar-
ten berücksichtigt wird.  

Die standortspezifischen Risiken für Fledermäuse hinsichtlich Kollision, Quartierverlust und Verlust es-
sentieller Lebensräume wurden gutachterlich ermittelt und in einer 6-stufigen Skala bewertet. Die UNB 
geht davon aus, dass KZW mit den höchsten Bewertungsstufen sehr hoch/hoch /mittel kaum für WEA in 
Frage kommen. Vermeidungsmaßnahmen wie Abschaltalgorithmen können unseres Erachtens ange-
sichts der hohen Anzahl an geplanten WEA die Risiken für Fledermäuse nicht auf ein zulässiges Maß 
senken. Es stellt sich dann auch die Frage, ob der wirtschaftliche Betrieb der Anlagen bei den herr-
schenden Windgeschwindigkeiten möglich ist.  
Für die Ermittlung der potenziellen KZW wurden die Schutzgebiete nach Naturschutzrecht sowie die 
großflächigen gesetzlichen Biotope berücksichtigt. In unserer Stellungnahme werden deshalb, soweit 
ersichtlich, alle gesetzlich geschützten Biotope übermittelt. Die Auflistung der betroffenen gesetzlich 
geschützten Biotope ist allerdings aufgrund des großen Planungsmaßstabes des Teilflächennutzungs-
plans und der daraus sich ergebenden räumlichen Unschärfe nicht als abschließend zu betrachten. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Gutachten zu 
den windkraftempfindlichen Vogelarten akzeptiert wird. 
Der Wanderfalkenbrutplatz am Weißen Stein wird zukünf-
tig berücksichtigt und die notwendigen Abstandsflächen 
aus den betroffenen KZW herausgenommen.  

Von der Unteren Naturschutzbehörde werden kumulative 
Wirkungen der KZW auf die Fledermausvorkommen gel-
tend gemacht. Sobald die weitere Flächenkulisse fest-
steht, wird mit der UNB geklärt, ob diese Beurteilung auf-
recht erhalten bleibt. Ob der Betrieb einer Anlage wirt-
schaftlich ist, kann nicht auf Ebene des FNP entschieden 
werden, sondern wird von möglichen Investoren beurteilt.  
Das Vorgehen in Bezug auf gesetzlich geschützte Biotope 
ist bereits in der Begründung und dem Umweltbericht 
formuliert. Ob von potentiellen WEA Biotope betroffen 
wären, ist im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zu 



 
 

 

Sollten gesetzlich geschützte Biotope betroffen sein, kann auf Antrag u.U. von den Verboten eine Aus-
nahme zugelassen werden (§ 30 Abs. 3 BNatSchG).  

klären.  

Nachfolgend stichwortartig zusammengestellt sind, auf die jeweilige KZW bezogen, die betroffenen 
Schutzgebiete nach Naturschutzrecht, das Konfliktpotenzial für Windkraftempfindliche Brutvögel, das 
standortspezifische Risiko für Fledermäuse, die Bewertung der Auswirkungen auf Erholung und Land-
schaftsbild sowie bei betroffenen Landschaftsschutzgebieten die Auswirkungen auf Vielfalt, Eigenart, 
Schönheit, Erholungseignung und Landschaftsbild. 

 

KZW 3: Heddesheim; Größe 45 ha, 4 WEA möglich  

 Gesetzlich geschütztes Biotope: 165172260001 
  Keine weiteren Schutzgebiete betroffen.  
 Konfliktpotential für Brutvogelarten mittel. 
 Standortspezifisches Risiko für Fledermäuse mittel (Kollision).  

Ergänzung:  

Das Konfliktpotenzial für Feldhamster sollte bearbeitet werden. Es besteht die reale Möglichkeit, dass im 
Bereich der KZW die streng geschützte und vom Aussterben bedrohte Art auftritt und deren Lebensstät-
te zerstört bzw. weiter fragmentiert wird.  

Erholungseignung : gering  

Landschaftsbild: Vorbelastung vorhanden durch Straße, Hochspannungsleitung. Dennoch erhebliche 
Beeinträchtigung zu erwarten aufgrund der Dimension und der weiten Sichtbarkeit der WEA. 

 

Konzentrationszone 3 entfällt aufgrund neuer Erkenntnis-
se der Flugsicherung.   
 
 
 
 
Ein Hinweis auf die Hamstervorkommen wird in Begrün-
dung und Umweltbericht aufgenommen.  
 

KZW 6: Schwetzingen;  

 Größe 26 ha, 3 WEA möglich 
  Keine Schutzgebiete betroffen. 
  Konfliktpotential für Brutvogelarten gering. 
  Standortspezifisches Risiko für Fledermäuse sehr hoch (Quartierverlust, Kollision), mittel (essenti-

elles Jagdhabitat).  

Ergänzung:  

Die Einstufung des Konfliktpotentials für Brutvögel ist hinsichtlich der Windkraftempfindlichen Art Zie-
genmelker, die im Wald östlich der A 6 auftritt, zu überprüfen (Meideverhalten, Kollisionsrisiko). Die Ein-
stufung geringes Konfliktpotential für Windkraftempfindliche Brutvogelarten ist eventuell nicht gerechtfer-

 

Konzentrationszone 6 entfällt aufgrund neuer Erkenntnis-
se der Flugsicherung und in Bezug auf die Rohstoffsiche-
rung.   
 
 



21 
 

 

tigt.  

Erholungseignung: gering  

Landschaftsbild: Vorbelastung vorhanden durch Hochspannungsleitungen, Straßen, Eisenbahn, den-
noch erhebliche Beeinträchtigung zu erwarten aufgrund der Dimension und der weiten Sichtbarkeit der 
WEA.  

KZW 8: Leimen, Sandhausen; Größe 13 ha, 3 WEA möglich  

 LSG Nußlocher Wiesen (Hinweis: KZW liegt nicht im LSG Bergstraße Süd sondern teilweise in 
LSG Nußlocher Wiesen). NSG Nußlocher Wiesen und NSG Zugmantel-Bandholz grenzen westlich 
direkt bzw. östlich an die KZW.  

 Waldbiotope: 266182262113, 266172262019  
 Gesetzlich geschützte Biotope: 166182260078  
 Konfliktpotential für Brutvogelarten mittel.  
 Standortspezifisches Risiko für Fledermäuse sehr hoch auf Teilfläche 8b (Quartierverlust), hoch auf 

Teilflächen 8 a und 8 b (Kollisionsrisiko), mittel auf Teilfläche 8 b (essentielles Jagdhabitat).  
 Erholungseignung: mittel, Rad- und Wanderwege, Kleingärten, Grillplatz vorhanden.  
 Landschaftsbild: Vorbelastung vorhanden durch Hochspannungsleitungen, Eisenbahn. Dennoch 

erhebliche Beeinträchtigung zu erwarten aufgrund der Dimension und der weiten Sichtbarkeit der 
WEA.  

 Verbote der LSG-Verordnung werden erfüllt  
Hinweis: ein Antrag auf Änderung der Schutzgebietsverordnung wäre beim Regierungspräsidium Karls-
ruhe (Verordnungsgeber) zu stellen. 

 

Konzentrationszone 8 entfällt aufgrund neuer Erkenntnis-
se der Flugsicherung und des Artenschutzes.   
 
 

KZW 9: Hirschberg, Schriesheim; Größe 99 ha, 6 WEA möglich 

 LSG Bergstraße Nord, KZW liegt vollständig in LSG.  
 FFH-Gebiet 6518341 - Odenwald bei Schriesheim, KZW teilweise in FFH-Gebiet gelegen.  
 Waldbiotope: 265182260248, 265182267629, 265182260247, 265182260244, 265182260246, 

265182260245  
 Konfliktpotential für Brutvogelarten auf Teilflächen gering bzw. mittel. 
 Standortspezifisches Risiko für Fledermäuse hoch (Kollision, Quartierverlust), mittel (essentielles 

Jagdhabitat).  

Ergänzung:  

 

Die Begründung zum Flächennutzungsplan beinhaltet 
diese Punkte bereits.    
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Vorverträglichkeits-/Verträglichkeitsprüfung wegen FFH-Gebiet 6518341 - Odenwald bei Schriesheim 
erforderlich.  

Vielfalt, Eigenart, Schönheit, Erholungseignung, Landschaftsbild:  

Hohe natürliche Eignung aufgrund der naturräumlichen Ausstattung (stark bewegte Geländeformen, 
großes, naturnahes zusammenhängendes Waldgebiet) mit Haupt- und Nebenwanderwegen, Erlebnis-
weg, Schutzhütten, Wanderheim. Erholungswald Stufe 2.  

Keine Vorbelastung. Erheblich Beeinträchtigung zu erwarten aufgrund der exponierten Höhenlage, der 
Dimension und der weiten Sichtbarkeit der WEA.  

Verbote der LSG-Verordnung werden erfüllt.  

 
 
 

 

KZW 10: Hirschberg, Schriesheim; Größe 80 ha, 5 WEA möglich  

 LSG Bergstraße-Nord, KZW liegt vollständig in LSG. 
  FFH-Gebiet 6518341 - Odenwald bei Schriesheim, KZW teilweise in FFH-Gebiet gelegen  
 Gesetzlich geschützte Biotope: 165182260018, 165182260097, 165182260096, 165182260098. 
  Waldbiotope: 265182267629, 265182260256, 265182267635, 265182260262, 265182260248. 
  Konfliktpotential für Brutvogelarten auf Teilflächen gering bzw. mittel.  
 Standortspezifisches Risiko für Fledermaus sehr hoch (Quartierverlust), hoch (Kollisionsrisiko), 

mittel (essentielles Jagdhabitat).  

Ergänzung:  

Vorverträglichkeitsprüfung/Verträglichkeits- wegen FFH-Gebiet 6518341 - Odenwald bei Schriesheim 
erforderlich.  

Vielfalt, Eigenart, Schönheit, Erholungseignung, Landschaftsbild:  

hohe natürliche Eignung aufgrund der naturräumlichen Ausstattung (stark bewegte Geländeformen, 
großes, naturnahes zusammenhängendes Waldgebiet) mit Haupt- und Nebenwanderwegen, Erlebnis-
weg, Schutzhütten, Wanderheim, Naturfreundehaus. Erholungswald Stufe 2.  

Keine Vorbelastung, erheblich Beeinträchtigung zu erwarten aufgrund der exponierten Höhenlage, der 
Dimension und der weiten Sichtbarkeit der WEA.  

Verbote der LSG-Verordnung werden erfüllt.  

 

 
Die Begründung zum Flächennutzungsplan beinhaltet 
diese Punkte bereits.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KZW 11: Dossenheim, Schriesheim; Größe 53 ha, 4 WEA möglich   
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 LSG Bergstraße-Nord, KZW liegt vollständig in LSG.  
 Waldbiotope: 265182260801, 265182260802 
  Konfliktpotential für Brutvogelarten gering. 
 standortspezifisches Risiko für Fledermäuse hoch ( Kollisionsrisiko, Quartierverlust).  
Ergänzung:  

Die Einstufung des Konfliktpotentials für Brutvögel ist hinsichtlich der Windkraftempfindlichen Art Wan-
derfalke, der beim Weißen Stein vermutlich brütet, zu überprüfen (Meideverhalten, Kollisionsrisiko).  

Vielfalt, Eigenart, Schönheit, Erholungseignung, Landschaftsbild:  

Hohe natürliche Eignung aufgrund der naturräumlichen Ausstattung (stark bewegte Geländeformen, 
großes, naturnahes zusammenhängendes Waldgebiet) mit Haupt- und Nebenwanderwegen, Radweg. 
Erholungswald Stufe 1.  

Keine Vorbelastung, erheblich Beeinträchtigung zu erwarten aufgrund der exponierten Höhenlage, der 
Dimension und der weiten Sichtbarkeit der WEA.  

Verbote der LSG-Verordnung werden erfüllt.  

 
Die Begründung zum Flächennutzungsplan beinhaltet 
diese Punkte bereits.    
 
 
 
 
 
 
 
 

KZW 12: Dossenheim, Heidelberg; Größe 39 ha, 3 WEA möglich  

 LSG Bergstraße Mitte, KZW liegt vollständig in LSG. (Hinweis: KZW erstreckt sich auch auf Stadt-
gebiet Heidelberg und liegt dort ebenfalls im LSG Bergstraße Mitte).  

 Waldbiotop: 265182264050 
  Konfliktpotential für Brutvogelarten auf Teilflächen gering bzw. mittel. 
  Fledermaus standortspezifisches Risiko sehr hoch (Quartierverlust, Kollisionsrisiko), mittel (essen-

tielles Jagdhabitat).  

Ergänzung:  

Die Einstufung des Konfliktpotentials für Brutvögel ist hinsichtlich der Windkraftempfindlichen Art Wan-
derfalke, der beim Weißen Stein vermutlich brütet, zu überprüfen (Meideverhalten, Kollisionsrisiko).  

Vielfalt, Eigenart, Schönheit, Erholungseignung, Landschaftsbild:  

hohe natürliche Eignung aufgrund der naturräumlichen Ausstattung (stark bewegte Geländeformen, 
großes, naturnahes zusammenhängendes Waldgebiet) mit Wanderwegen. Erholungswald Stufe 2.  

Keine Vorbelastung. Erheblich Beeinträchtigung zu erwarten aufgrund der exponierten Höhenlage, der 

 

Die Begründung zum Flächennutzungsplan beinhaltet 
diese Punkte bereits.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Dimension und der weiten Sichtbarkeit der WEA.  

Verbote der LSG-Verordnung werden erfüllt.  

Hinweis: ein Antrag auf Änderung der Schutzgebietsverordnung wäre beim Regierungspräsidium Karls-
ruhe (Verordnungsgeber) zu stellen.  

KZW 17: Leimen, Nußloch; Größe 17 ha, 3 WEA möglich  

 LSG Bergstraße Süd, KZW liegt vollständig in LSG.  
 FFH-Gebiet 66518341 - Kleiner Odenwald, vollständig in FFH-Gebiet gelegen. 
  Waldbiotope: 266182262073, 266182262075.  
 Konfliktpotential für Brutvogelarten mittel.  
 Standortspezifisches Risiko für Fledermäuse hoch(Quartierverlust, Kollisionsrisiko), mit-tel (essen-

tielles Jagdhabitat).  

Ergänzung:  

Vorverträglichkeitsprüfung/Verträglichkeits- wegen FFH-Gebiet 66518341 – Kleiner Odenwald erforder-
lich.  

Vielfalt, Eigenart, Schönheit, Erholungseignung, Landschaftsbild: 
Hohe natürliche Eignung aufgrund der naturräumlichen Ausstattung (stark bewegte Geländeformen, 
großes, naturnahes zusammenhängendes Waldgebiet) mit Wanderwegen, Lehrpfad. Erholungswald 
Stufe 2.  

Keine Vorbelastung. Erheblich Beeinträchtigung zu erwarten aufgrund der exponierten Höhenlage, der 
Dimension und der weiten Sichtbarkeit der WEA.  

Verbote der LSG-Verordnung werden erfüllt.  

 

Die Begründung zum Flächennutzungsplan beinhaltet 
diese Punkte bereits.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KZW 18: Leimen, Gauangelloch; Größe 4 ha, 2 WEA möglich  

 Waldbiotope: 266182262073, 266182262075.  
 Gesetzlich geschütztes Biotop: 166182260077 
  Fachgutachterliche Aussage zum Konfliktpotential für Brutvogelarten liegt nicht vor. 
  Standortspezifisches Risiko für Fledermäuse mittel (Kollisionsrisiko).  

Ergänzung:  

Eine fachgutachterliche Aussage zum Konfliktpotential für Brutvogelarten sollte nachgereicht werden.  

 

Konzentrationszone 18 entfällt, da es zu keiner Koopera-
tion mit den angrenzenden Gemeinden kommt und sie 
allein genommen zu klein ist, um drei WEA darauf zu 
realisieren.   
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Vielfalt, Eigenart, Schönheit, Erholungseignung, Landschaftsbild:  

Mittlere natürliche Eignung aufgrund der naturräumlichen Ausstattung (stark bewegte Geländeformen), 
Europäischer Fernwanderweg. Vorbelastung vorhanden (Hochspanungsleitung). Erheblich Beeinträchti-
gung zu erwarten aufgrund der exponierten Höhenlage, der Dimension und der weiten Sichtbarkeit der 
WEA.  

Verbote der LSG-Verordnung werden erfüllt.  

Die vorgelegten Planunterlagen zum TFNP enthalten keine Konzeption auf Flächennutzungsplanebene, 
den Ausgleich der voraussichtlich erheblichen Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes beinhaltet, obwohl mit erheblichen Kompensati-
onsanforderungen zu rechnen ist. Unseres Erachtens sollte im Rahmen eines Landschaftsplanes zum 
TFNP entsprechend § 9 ff BNatSchG und § 10 ff NatSchG u.a. Kompensationsflächen und –
Maßnahmen ermittelt und dargestellt werden. 

Der FNP 2015/2020 hat auf Basis des geltenden Land-
schaftsplans ein Ausgleichskonzept aufgenommen. In den 
dargestellten Ausgleichsräumen können Kompensationen 
sinnvoll stattfinden. Zudem stellt der gültige Landschafts-
plan eine Vielzahl von Maßnahmen dar, die die Erho-
lungseignung der wohnortnahen Flächen verbessern 
(Durchgrünung der Ackerflur, Anlage von Streuobstwie-
sen, Eingrünung Ortsränder, Anlage und Bepflanzung 
Saumränder). Auf dieses Grundgerüst kann grundsätzlich 
zurückgegriffen werden. Dies gilt nicht nur, wenn die Er-
richtung von WEA über Bebauungspläne gesteuert wer-
den soll, sondern auch für die Genehmigungsbehörden im 
immissionsschutzrechtlichen Verfahren. Insbesondere bei 
Standorten in der Ebene ist damit auch zumindest teilwei-
se und kleinräumig eine Realkompensation der Land-
schaftsbildbeeinträchtigung denkbar.  

Darüber hinaus wird im weiteren Verfahren geprüft, ob in 
den TFNP bereits konkretere Kompensationsmaßnahmen 
und -Standorte aufgenommen werden. 

 

 



 
 

 

4. Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, Kreisforstamt  

       Stellungnahme vom 19.11.2015 

(…)  
die Planunterlagen mit Begründung und Umweltprüfung sind nach unserer Auffassung umfangreich und 
im Wesentlichen ausreichend detailliert. Die "Steckbriefe" geben sehr gute Informationen zur Beurtei-
lung der einzelnen Konzentrationszonen. Die untere Forstbehörde begrüßt es ausdrücklich, dass der 
gesetzliche Erholungswald nach § 33 LWaldG (Erholungswald "Schwetzinger Hardt") als Ausschlusskri-
terium gewertet wurde. 
Die untere Forstbehörde nimmt zu den geplanten Windenergie-Konzentrationszonen im Rhein-Neckar-
Kreis, bei denen Wald betroffen ist, wie folgt Stellung: 

 

Konzentrationszone 6 
Die vier Teilflächen der Konzentrationszone 6 liegen im Staatswald-Distrikt "Schwetzinger Hardt" (Abt. 8, 
9,10 und 15). Betroffen sind hier zu einem großen Teil forstliche Kulturflächen (Anpflanzungen von Ei-
chen, Douglasien sowie Kiefer-Naturverjüngung). Es liegen keine besonderen Waldbiotope in dieser 
Konzentrationszone. 
Auf Grund der Vorbelastungen durch BAB A6, B 36, Schnellbahntrasse und RheintaIbahn hat dieser 
Bereich der Schwetzinger Hardt keine wesentliche Bedeutung für die Naherholung. Nur die nordwestli-
che Teilfläche ist von der Waldfunktionenkartierung als Erholungswald Stufe 2 kartiert. Über die L 722 
sind die Teilflächen gut zu erreichen. 
Da die Teilfläche westlich der B 36 ein Vorranggebiet für Rohstoffabbau ist, sollten hier der Rohstoffab-
bau und die zukünftigen Entwicklungsmöglichkeiten des Abbaugebiets (Wasserfläche mit Biotop- und 
Freizeitfunktionen) Vorrang vor der Windenergienutzung haben.  
Ansonsten stehen in Konzentrationszone 6 forstliche Belange einer Nutzung für Windenergie nicht ent-
gegen. 

 

Konzentrationszone 6 entfällt aufgrund neuer Erkenntnis-
se der Flugsicherung und in Bezug auf die Rohstoffsiche-
rung.   
 
 

Konzentrationszone 8 
Die nordwestliche Teilfläche liegt im Gemeindewald Sandhausen. Gegen diese Teilfläche bestehen 
erhebliche Bedenken, da es sich hier um ein geplantes Naturschutzgebiet handelt. Nach der Waldfunk-
tionenkartierung ist dieser Bereich Bodenschutzwald, KIimaschutzwald, Immissionsschutzwald und Er-
holungswald Stufe 2. 
Die kleine ca. 1 ha große nordwestliche Teilfläche sollte in der Konzentrationszone 8 nicht weiter ver-
folgt und gestrichen werden. 

 
Konzentrationszone 8 entfällt vollständig aufgrund neuer 
Erkenntnisse der Flugsicherung und des Artenschutzes.   
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Konzentrationszone 9 
Diese 99 ha große Konzentrationszone liegt zum großen Teil im Gemeindewald Hirschberg und zum 
kleineren Teil im Stadtwald Schriesheim. Im Westen ist auch Staatswald tangiert (Distrikt 16 "Stauden-
berg“). Die Waldfunktionenkartierung hat in der Konzentrationszone 9 überwiegend Erholungswald Stufe 
2, Immissionsschutzwald, im Westen Klimaschutzwald und kleinflächig Bodenschutzwald kartiert. 
Der Gemeindewald Hirschberg ist auf Grund seiner Baumartenvielfalt und Biotopstrukturen als Nabu-
Naturwald zertifiziert. Im Bereich der Konzentrationszone sind im Bereich der Kuppen im Rahmen der 
Alt- und Totholzkonzeption zwei Waldrefugien geplant (Abt. 1/7 y15 - auch als Biotop kartiert - und Abt. 
1/9 e16/y17).  

Die "alte Saatschule“ in Abt. 1/6 ist ein Erholungsschwerpunkt, an dem in jedem Jahr das zweiwöchige 
WaIdferienlager der Gemeinde Hirschberg stattfindet. 
Sollte sich im Verlauf der Planungen räumliche Überschneidungen von Baumaßnahmen und Denkmal-
flächen ergeben, sollten frühzeitig im Vorfeld der Erschließung archäologische Voruntersuchungen 
durch das Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart (LAD) durchgeführt werden. 
Zweck dieser Voruntersuchungen ist es festzustellen, ob bzw. in welchem Umfang es nachfolgender 
Rettungsgrabungen bedarf. Zu einem beträchtlichen Anteil handelt es sich bei der Gesamtfläche von 99 
ha um Steillagen, die für den Bau von Windenergieanlagen nicht geeignet sind. 
Bei einigen Teilflächen der Konzentrationszone 9 bestehen erhebliche Bedenken gegen den Bau von 
Windenergieanlagen, insbesondere im Bereich der genannten WaIdrefugien im Gemeindewald Hirsch-
berg. Der Hirschberger Teil der Konzentrationszone wurde im Hinblick auf windkraftempfindliche Brut-
vogelarten zu Recht auch mit einem höheren Konfliktpotential bewertet. Bedenken bestehen auch dort, 
wo für die Erschließung der Standorte erhebliche Eingriffe für den Wegeausbau erforderlich wären. 

 
Die genannten Hinweise sind bereits in den Steckbriefen 
enthalten.   
 
 
Die Lage der Waldrefugien in KZW 9 liegt mittlerweile vor, 
sie werden in weiteren Verfahren berücksichtigt. 
In Kapitel 3 der Begründung wird ein Hinweis auf die „alte 
Saatschule“ aufgenommen, so dass eine Berücksichti-
gung im weiteren Verfahren möglich wird.  
In Kapitel 5.1.2 der Begründung wird ein Hinweis auf die 
Notwendigkeit archäologischer Voruntersuchungen und 
evtl. folgender Rettungsgrabungen aufgenommen. 
In besonders steilen Hanglagen wurde die Errichtung von 
WEA bereits ausgeschlossen. 
 
Waldrefugien werden gemäß Windenergieerlass als Aus-
schlusskriterium eingestellt, so dass die Errichtung von 
WEA nicht möglich ist.  
 

Konzentrationszone 10 
Die Konzentrationszone 10 mit einer Größe von 80 ha liegt zum größten Teil im Stadtwaid Schriesheim, 
im Norden zu einem kleinen Teil im Gemeindewald Hirschberg. Nach der Waldfunktionenkartierung 
handelt es sich um Immissionsschutzwald, teilweise um 

Bodenschutzwald und im Norden um Erholungswald Stufe 2. Das Naturfreundehaus "Schriesheimer 
Hütte" am nördlichen Rand der Konzentrationszone ist ein Erholungsschwerpunkt, der bisher in den 
Planunterlagen nicht berücksichtigt wurde. 
Die Erreichbarkeit der östlichen Teilfläche ist sehr problematisch. Die steilen Hanglagen in dieser Kon-
zentrationszone sind für den Bau von Windenergieanlagen nicht geeignet. 

 
Die genannten Hinweise sind bereits in den Steckbriefen 
enthalten.   
 
In die Begründung wird ein Hinweis auf die „Schrieshei-
mer Hütte“ aufgenommen, so dass eine Berücksichtigung 
im weiteren Verfahren möglich wird.   
In besonders steilen Hanglagen wurde die Errichtung von 
WEA bereits ausgeschlossen. 



 
 

 

Gegen die östliche Teilfläche bestehen erhebliche Bedenken, da hier für die Erschließung starke Eingrif-
fe für den Wegeausbau erforderlich wären. Starke Bedenken bestehen auch gegen den Bau von Wind-
energieanlagen im Umfeld des Naturfreundehauses. 

Hingegen stehen dem Bau von Windenergieanlagen in den weniger geneigten Lagen im südwestlichen 
Teilbereich (Stadtwald Schriesheim Abt. 4/9) keine wesentlichen forstlichen Belange entgegen. 

 

 

Konzentrationszone 11 
Betroffen sind hier überwiegend Stadtwald Schriesheim und entlang der Gemarkungsgrenze Gemein-
dewald Dossenheim. Der Wald hat durch die Nähe zu mehreren Wanderparkplätzen und Ausflugszielen 
(Weißer Stein, Teltschikturm) von besonderer Bedeutung für die Erholung. Teilweise ist er als Erho-
lungswald Stufe 1 kartiert. Die steilen Hanglagen innerhalb der Konzentrationszone sind für den Bau 
von Windenergieanlagen wenig geeignet. 
Wegen der großen Bedeutung als Erholungswald bestehen Bedenken gegen diese Konzentrationszone. 
Andere forstliche Belange stehen aber einer Nutzung für Windenergie nicht entgegen. 

 
Die genannten Hinweise sind bereits in den Steckbriefen 
enthalten.   
In besonders steilen Handlagen wurde die Errichtung von 
WEA bereits ausgeschlossen. 

 

Konzentrationszone 12 
Der nördliche Teil dieser Zone liegt im Gemeindewald Dossenheim. Nach der Waldfunktionenkartierung 
handelt es sich um Erholungswald Stufe 2, Immissionsschutzwald und Klimaschutzwald. Im Westen ist 
Bodenschutzwald tangiert. 
Im Steckbrief wird die Entfernung zur nächsten öffentlichen Straße mit 150 m angegeben. Es handelt 
sich hier bei der Zufahrt zum "Weißen Stein" aber um einen ausgebauten Waldweg mit zum Teil sehr 
engen Kurvenradien. Für den Bau von Windenergieanlagen ist mit zusätzlichen Eingriffen zu rechnen, 
um die Zufahrt zu dieser Konzentrationszone herzustellen. 
Auf Grund der Erholungsfunktion und möglichen zusätzlichen Eingriffen für die Erschließung bestehen 
Bedenken gegen die Konzentrationszone 12. 

 
Die genannten Hinweise sind bereits in den Steckbriefen 
enthalten.   
 
In Kapitel 5.1.2 der Begründung und den Steckbrief wird 
ein Hinweis auf die voraussichtlichen zusätzlichen Eingrif-
fe im Zusammenhang mit der Erschließung aufgenom-
men, so dass dieser Belang in die weitere Abwägung 
aufgenommen werden kann.  

Konzentrationszone 17 
Die nördliche Teilfläche liegt im Stadtwald Leimen, die kleinere südliche Teilfläche im Gemeindewald 
Nußloch. 
Durch die Nähe zu den Wohngebieten in Leimen und Nußloch, zu Ausflugszielen wie dem Wildgehege 
und zu Wanderparkplätzen sind die betroffenen Waldgebiete mit Wanderwegen und Waldlehrpfaden für 
die Naherholung von besonderer Bedeutung. Die Waldfunktionenkartierung hat das Waldgebiet als Er-
holungswald Stufe 2 ausgewiesen. Diese Kartierung wird der tatsächlichen Erholungsfunktion nicht 

 
Die genannten Hinweise sind bereits in den Steckbriefen 
enthalten.   
Sobald uns die aktualisierte Waldfunktionskartierung vor-
liegt, werden die neuesten Erkenntnisse eingearbeitet.   
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mehr gerecht. Die derzeit in Bearbeitung befindliche Aktualisierung der Waldfunktionenkartierung weist 
das Gebiet als Stufe 1 "Wald mit außerordentlicher Bedeutung für die Erholung aus". Eine weitere Funk-
tion nach der Waldfunktionenkartierung ist Immissionsschutzwald. 
In der Konzentrationszone 17 sind auch der Natura-2000-Lebensraumtyp Hainsimsen-Buchenwaid, 
Lebensstätten des Grünen Besenmooses sowie ein Waldbiotop betroffen. 
Wegen der zu erwartenden Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion sowie geschützter Waldlebens-
raumtypen bestehen erhebliche Bedenken gegen diese Windenergie-Konzentrationszone. 

 
 
Die Lage der betroffenen Lebensraumtypen ist bekannt 
und wird berücksichtigt.  

 

 
5. BUND, Nabu und Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e.V., gemeinsame Stellungnahme vom 

27.11.2015 
Wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme und greifen diese im Folgenden auf. Diese 
Stellungnahme ergeht auch im Namen und mit Berechtigung von: Naturschutzbund Deutschland (NA-
BU), Landesverband Baden-Württemberg e.V., Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e.V. 
(LNV) und Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Baden-Württemberg e.V. 
(BUND).  

Die Energiewende ist gesellschaftlicher Konsens, zu dem sich auch NABU, LNV und BUND bekennen. 
Der Ausbau der Windkraft ist zur Umsetzung der Energiewende und zur Bekämpfung des Klimawandels 
unabdingbar, auch in Baden-Württemberg. Der NABU Rhein-Neckar-Odenwald, der LNV Arbeitskreis 
Mannheim, Heidelberg, Rhein-Neckar und der BUND Rhein-Neckar-Odenwald begrüßen daher die Auf-
stellung eines FNP Wind. Eine Steuerung der Windenergie ist insbesondere in einer Metropolregion mit 
vielfältigen Nutzungsansprüchen an die Landschaft sinnvoll und notwendig. Wir sehen mehrere konflikt-
trächtige Aspekte im Hinblick auf die in den Unterlagen vorgestellte Flächennutzungsplanung und stel-
len folgende Forderungen bei der weiteren Aufstellung des FNP im Nachbarschaftsverband: 

· Windhöffigkeit: Laut Begründung „lässt sich daher festhalten, dass die Erträge von Windenergieanla-
gen in der Rheinebene nach aktuellem Kenntnisstand etwa im Grenzbereich der ökonomischen 
Tragfähigkeit liegen.“ Insbesondere in KZW mit einem mittleren Konfliktpotenzial hinsichtlich des Ar-
tenschutzes ist mit Vermeidungsmaßnahmen zu rechnen. Wir regen daher an, Standorte mit einem 
mittleren Konfliktrisiko aus Sicht des Artenschutzes dann zu streichen, wenn die Windgeschwindig-
keiten besonders niedrig sind, soweit der Windkraft mit den verbleibenden Flächen substantiell Raum 
gegeben wird. Allerdings muss bedacht werden, dass die unteren Ertragsgrenzen bedingt durch den 
technischen Fortschritt sich in den kommenden Jahren vermutlich nach unten verschieben werden. 

· Alte Wälder: Einige KZW umfassen alte Waldbestände (> 140 Jahre). Insbesondere die östlichen 

 

 

 

 

 

 

Die grundsätzliche Zustimmung zum Planverfahren wird 
begrüßt.  

 

 

 
Inwieweit Belange des Artenschutzes Vorrang gegenüber 
anderen Argumenten erhalten, lässt sich erst im Rahmen 
der abschließenden Gesamtabwägung bestimmen. Insbe-
sondere der Frage ob der Windkraft mit den verbleiben-
den Flächen substantiell Raum gegeben wird, kommt  
dabei eine entscheidende Bedeutung zu.  

Alte Waldbestände ab 160 Jahren sind bereits im Um-



 
 

 

KZW im Bereich Bergstraße/Kleiner Odenwald beherbergen (z. T. kleinflächig) naturschutzfachlich 
wertvolle Waldbestände. Diese Teilflächen sind unbedingt von Windkrafterschließungen (z. B. auch 
Zuwegungen) freizuhalten. 

· Unzerschnittene Wälder: zusammenhängende, unzerschnittene Waldgebiete sind ein Wert an sich, 
der in die Bewertung der Konzentrationszonen einfließen muss.  

Zudem birgt die Öffnung der Wälder durch Zufahrtsstraßen die Gefahr, dass Fledermäuse diese 
Schneisen im Wald als Leitlinien nutzen und somit direkt zu den Windrädern hin geleitet werden. Zum 
Zeitpunkt der Erstellung der Stellungnahme lagen uns für die entsprechenden KZW die erforderlichen 
NATURA 2000 Vorprüfungen bzw. Verträglichkeitsprüfungen nicht vor.  

Für einzelne KZW fehlen artenschutzrechtliche Betrachtungen hinsichtlich der Avifauna. Die Bewertung 
kann sich daher nach Vorlage der fehlenden Unterlagen deutlich ändern. Weiterer Vortrag bleibt aus-
drücklich vorbehalten. 

weltbericht berücksichtigt. Die genannten Wälder (> 140 
Jahre) fließen mit in das weitere Verfahren ein.  

Inwieweit diese Belange Vorrang gegenüber anderen 
Argumenten erhalten, lässt sich erst im Rahmen der ab-
schließenden Gesamtabwägung bestimmen.    

Die Vorprüfungen werden aus finanziellen Gründen erst 
nach Klarheit über die weiter zu verfolgenden Konzentra-
tionszonen erstellt.  

 

Dabei handelt es sich um die KZW 7, die anderen sind 
bereits entfallen. Die Flächen wurden aufgrund Beschluss 
der Verbandsversammlung aus finanziellen Gründen vor-
erst nicht geprüft. Diese Prüfung wird noch nachgeholt.  

I. Allgemeine Anmerkungen zum Fledermausgutachten von IUS 

A) Im Gutachten sind folgende Unstimmigkeiten festgestellt worden: 

· KZW 8b: in den ausführlichen Tabellen des Anhang 4 wird das standortspezifische Risiko des Quar-
tierverlusts mit hoch angegeben. In Anhang 5 und im Gutachten wird das Risiko jedoch mit sehr hoch 
angegeben. 

· KZW 11, 12 und 13: auch hier stimmen die Angaben zwischen den ausführlichen Tabellen des An-
hang 4 und den Kartendarstellungen im Anhang 5 nicht überein. 

Im Rahmen dieser Stellungnahme kann nur eine stichprobenhafte Überprüfung der inhaltlichen Konsis-
tenz des Gutachtens stattfinden. Die o. g. Unstimmigkeiten geben Hinweise darauf, dass weitere inhalt-
liche Fehler bestehen, die die Bewertung beeinflussen könnten. Es wird daher um eine gründliche 
Überprüfung des Gutachtens und der Anhänge gebeten. 

B) Der Planungsraum des Nachbarschaftsverbandes Heidelberg-Mannheim erfüllt für die Artengruppe 
der Fledermäuse eine besondere Funktion. Die naturräumlichen Gegebenheiten im Planungsraum fun-
gieren für mindestens 15 Fledermausarten u. a. als 

· potentieller Zugkonzentrationskorridor (Rhein und Neckar inkl. 5 km Puffer sowie die Hangkante ent-
lang der Bergstraße; vermutlich auch die gesamte Rheinebene) 

 

 

Den Hinweisen wird zugestimmt, das Gutachten enthält 
die genannten Fehler. Diese sind jedoch redaktioneller 
Natur und werden für das weitere Verfahren bereinigt. Die 
Beurteilungsgrundlagen, die in den Kartendarstellungen 
(Anhang 5) und der zusammenfassenden Tabelle (An-
hang 4) aufgenommen wurden, stellen die korrekten Er-
gebnisse dar. Ansonsten wurde das Gutachten von allen 
Behörden akzeptiert, so dass sich eine weitere Überprü-
fung des Gutachtens erübrigt.    
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· Fortpflanzungs- Lebens- und Ruhestätte (Wochenstuben-, Tages-, Winter- und Schwärmquartiere) 

· vielfältiges Jagdhabitat (sowie als Flugstrecke zwischen den Jagdhabitaten und Quartieren) 

Die hohe Bedeutung des Raumes für Fledermäuse spiegelt sich in der Feststellung des Gutachtens 
wider, dass sich nach Auswertung der vorliegenden Daten 12 der 17 KZW in der Nähe zu „bedeuten-
den“ Fledermausvorkommen im Sinne der LUBW (2014) befinden (IUS 2015). Daher halten wir es für 
fachlich korrekt, dass bei 14 KZW das standortspezifische signifikant erhöhte Tötungsrisiko mit hoch bis 
sehr hoch prognostiziert wird. Ebenso halten wir die fachgutachterliche Einschätzung für richtig, dass 
bei 12 KZW das Risiko des Lebensstättenverlustes mit hoch bis sehr hoch eingestuft wird. Insbesondere 
bei den KZW auf Waldstandorten im Odenwald ist in Hinblick auf Fledermausvorkommen - im Gegen-
satz zu den Einschätzungen des Gutachtens hinsichtlich der zu erwartenden Auswirkungen auf die 
Avifauna - mit einem hohen Konfliktpotenzial zu rechnen. Daher sind in der Umgebung bedeutender 
Fledermausvorkommen sowie in potenziellen Zugkonzentrationskorridoren, d.h. in Bereichen mit be-
gründetem Verdacht auf einen Zugkonzentrationskorridor, für das immissionsschutzrechtliche Geneh-
migungsverfahren akustische Dauer-Erfassungen in großer Höhe nach den Vorgaben der LUBW, z.B. 
im Rahmen von Windmessungen, bereits vor der Genehmigung der Anlagen zwingend notwendig. Hier-
bei ist zu beachten, dass eine solche Erhebung insbesondere zu den Zugzeiten der betreffenden Fle-
dermausarten erfolgen muss. Eine Verlagerung der Untersuchungen ausschließlich auf das Gondelmo-
nitoring nach Errichtung der Anlagen ist nicht möglich. Ein Gondelmonitoring ist unabhängig von den 
Voruntersuchungen grundsätzlich verpflichtend (siehe LUBW 2014). Es wird empfohlen die Auswahl 
eines fachlich versierten Fachgutachters ggf. mit den Naturschutzverbänden abzustimmen. 

C) Wir sehen folgende artenschutzrechtlich relevanten Aspekte im Gutachten als bisher nicht oder nur 
unzureichend abgehandelt an und fordert eine Ergänzung des Gutachtens: 

· 12 der 17 KZW befinden sich in der Nähe zu „bedeutenden“ Fledermausvorkommen im Sinne der 
LUBW (2014). Für weitere wird vermutet, dass sie in einem Zugkonzentrationskorridor liegen. Aus 
der vorgelegten fachgutachterlichen Einschätzung geht bisher nicht hervor, „wo ein Kollisionsrisiko 
besteht, dem voraussichtlich nicht mit pauschalen oder anlagenspezifischen Abschaltzeiten der An-
lage begegnet werden kann (dies betrifft punktuelle Ereignisse wie z.B. Massenschwärmen im Um-
feld bedeutender Fledermausvorkommen oder Zugkonzentrationskorridore). In diesen Fällen kann es 
– je nach den Umständen des Einzelfalles – angezeigt sein, von der Einbeziehung des betroffenen 
Standorts in die Planung Abstand zu nehmen oder aber durch Erfassungen im Gelände nach den 
Methoden der LUBW zu ermitteln, ob tatsächlich eine Verletzung des Verbotstatbestands des § 44 
Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG zu erwarten ist und ob ggf. die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für 
die Erteilung einer Ausnahme oder Befreiung vorliegen“ (nach LUBW 2014). Die lapidare Aussage 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass für die Konzentra-
tionszonen insbesondere die Standorte im Odenwald die 
Ergebnisse der Untersuchung als sachlich korrekt akzep-
tiert werden. 

Von Seiten des Fachgutachters wird darauf hingewiesen, 
dass, an allen Standorten vor der Errichtung möglicher 
WEA umfangreiche Erfassungen zu Fledermäusen (u.a. 
akustische Dauererfassungen, ggf. Netzfänge) stattfinden 
müssen. Sofern möglich, sollte die Dauererfassung min-
destens eines der Erfassungsgeräte in großer Höhe nach 
den Vorgaben der LUBW erfolgen (s. LUBW 2014, S. 18). 
Eine Erfassung in großer Höhe ist auch daher anzustre-
ben, um mögliche Konflikte bereits vor dem Bau der WEA 
abschätzen zu können. Ein entsprechender Hinweis für 
ein nachfolgendes immissionsschutzrechtliches Geneh-
migungsverfahren wird in die Begründung und den Um-
weltbericht aufgenommen. 

 

Aus dem Gutachten geht hervor, dass aufgrund der be-
kannten und vermuteten Vorkommen von Fledermäusen 
davon ausgegangen werden muss, dass dem Kollisionsri-
siko voraussichtlich mit anlagenspezifischen Abschaltzei-
ten begegnet werden kann. Diese Einschätzung wird im 
Rahmen der Beteiligung von den staatlichen Unteren und 
Höheren Naturschutzbehörden nicht in Frage gestellt. 
Damit können aus fachgutachterlicher Sicht in Bezug auf 
Fledermausvorkommen grundsätzlich alle KZW weiterver-
folgt werden.  

Die Rheinebene gilt dabei lt. LUBW (2014, S. 11) als po-
tentieller Zugkonzentrationskorridor, für den detaillierte 



 
 

 

des Gutachtens, dass „die Konzentrationszonen innerhalb des potentiellen Zugkonzentrationskorri-
dors und in der Nähe von bedeutenden Fledermausvorkommen daher im Rahmen der erwarteten 
Genehmigungsverfahren einer besonderen Prüfung bedürfen“, reicht aus rechtlicher und fachlicher 
Sicht nicht aus. Die Wahrscheinlichkeit des Auftretens solcher Schwärmereignisse im Umfeld der 
entsprechenden KZW insbesondere im Bereich der individuenreichen Winterquartiere Steinbruch 
Leimen, im Heidelberger Schloss und in den Steinbrüchen Schriesheim und Weinheim muss zumin-
dest fachgutachterlich eingeschätzt werden. Ggf. ist es dann erforderlich bereits auf Bauleitplanebe-
ne Erfassungen im Feld durchzuführen. 

· Gemäß LUBW (2014) muss die fachgutachterliche Einschätzung ergeben, ob „das Kollisionsrisiko im 
Einzelfall derart hoch ist, dass es zwar mittels Abschaltalgorithmen gesenkt werden könnte, aller-
dings wegen des Umfangs der Abschaltzeiten die Gefahr besteht, dass der Betrieb der Anlagen am 
geplanten Standort unwirtschaftlich wird (z.B. im Umfeld von Massenwinterquartieren oder individu-
enreichen Wochenstubenquartieren)“. Das vorgelegte Gutachten verweist lediglich auf die künftigen 
Genehmigungsverfahren und die Verantwortung des Investors, diesen Sachverhalt zu klären. 

Damit wird deutlich und unbegründet von den Vorgaben der LUBW abgewichen. Der NABU fordert, für 
die KZW innerhalb der bedeutenden Fledermausvorkommen und Zugkonzentrationskorridore den Um-
fang von Abschaltzeiten abzuschätzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prüfungen noch nicht im Rahmen der Bauleitplanung, 
sondern erst vor der Genehmigungserteilung zwingend 
erforderlich sind. Aus der Literatur und aus Einzelbe-
obachtungen ist bekannt, dass die Rheinebene von wan-
dernden Fledermausarten durchflogen wird. Es ist jedoch 
nicht bekannt, ob lokale Verdichtungen von Durchzüglern 
auftreten oder ob die gesamte Rheinebene im Breit-
frontenzug durchquert wird. Es wäre möglich, dass mar-
kante Topographien wie die Flussläufe oder die Hangkan-
te der Bergstraße als Leitlinie auf den Wanderungen ge-
nutzt werden. Durch akustische Voruntersuchungen, die 
in der Regel am Boden stattfinden, sind kaum Aussagen 
zu treffen, wie das Zuggeschehen im Bereich der Rotoren 
(80-200 m über dem Boden) vollzogen wird. Daher sollten 
im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmi-
gungsverfahrens vor dem Bau der WEA in der Umgebung 
bedeutender Fledermausvorkommen und in den potentiel-
len Zugkonzentrationskorridoren von Fledermäusen akus-
tische Dauererfassungen sofern möglich in großer Höhe 
z.B. im Rahmen von Windmessungen nach den Vorgaben 
der LUBW durchgeführt werden. 

Im Nahbereich der Massenschwärmquartiere (Steinbruch 
Weinheim, Steinbruch Ölberg, Heidelberger Schloss und 
Steinbruch Leimen) kann es zu nicht voraussehbaren 
Schwärmereignissen kommen. Über die Häufigkeit und 
Ausmaß von derartigen Schwärmereignissen ist bislang 
wenig bekannt. Alle im Verbandsgebiet vorhandenen be-
deutsamen Fledermausvorkommen liegen aber mindes-
tens 2 km von der nächstgelegenen möglichen Konzentra-
tionszone entfernt. Kollisionen mit WEA von vor dem 
Quartier schwärmenden Fledermäusen sind daher nicht 
zu erwarten. Im weiteren Umfeld der Massenschwärm-
quartiere kann entlang von topographischen Besonderhei-
ten (z.B. Bachtäler, Waldränder) eine verstärkte Flugakti-
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Für die KZW 8b sind aufgrund der geringen Flächengröße keine Standortalternativen gegeben. Gemäß 
Fachgutachten ist jedoch das Quartierpotenzial für mindestens drei Fledermausarten mit hoch einzustu-
fen. Nach LUBW (2014) sind Erfassungen im Gelände dann notwendig, wenn die Planung keinen Raum 
für Standortalternativen der Einzelanlagen (kleinräumige Verschiebung) zulässt, z.B. wenn der Pla-
nungsraum flächenhaft ein hohes Quartierpotenzial aufweist. Dies ist hier aus unserer Sicht der Fall. 

vität von auf dem Weg zu den Quartieren befindlichen 
Tieren auftreten. Zu Beurteilung der Kollisionsgefahr mit 
WEA sind vor dem Bau möglicher WEA vertiefende Un-
tersuchungen zur Raumnutzung daher zwingend erforder-
lich. 

Nach LUBW (2014, S. 7) „hängt die Beurteilung der Wirt-
schaftlichkeit der Windkraftanlagen am geplanten Stand-
ort von vielen Faktoren ab und kann deshalb nicht Inhalt 
der fachgutachterlichen Einschätzung sein, vielmehr reicht 
eine Abschätzung zum Umfang der Abschaltzeiten aus“. 
Aus dem Fledermausgutachten geht hervor (IUS, S. 13), 
dass durch fledermausschonende Abschaltalgorithmen 
das Kollisionsrisiko herabgesenkt werden kann, so dass 
Kollisionen von Fledermäusen mit WEA grundsätzlich 
unter die Signifikanzschwelle reduziert werden können. 
Angaben zur Dauer der möglichen Abschaltzeiten sowie 
zum Umfang der Ausgleichsmaßnahmen können erst mit 
der genauen Kenntnis zu tatsächlich vorkommenden Fle-
dermausarten und deren zeitlichen Nutzung der Konzent-
rationszonen gemacht werden. Im Bereich der potentiellen 
Zugkonzentrationszonen können weitere pauschale Ab-
schaltzeiten im Frühjahr und im Herbst dazu kommen. 

Konzentrationszone 8 entfällt vollständig aufgrund neuer 
Erkenntnisse der Flugsicherung und des Artenschutzes 

II. Allgemeine Anmerkungen zum Avifaunistischen Gutachten von PGNU 

A) Gemäß der LUBW-Erfassungshinweise Vögel ist eine fachgutachterliche Einschätzung der Rastvögel 
notwendig, wenn die recherchierten Daten nicht den Anforderungen der Erfassungshinweise genügen 
oder mit Vorkommen relevanter Arten zu rechnen ist. Beides ist hier der Fall. Diese Einschätzung wurde 
bisher nicht vorgenommen. Insbesondere für die KZW im Offenland ist eine Bewertung aus unserer 
Sicht notwendig. Es ist z. B. mit Vorkommen folgender Arten zu rechnen (Auswahl): Kiebitz, Mornellre-

 

Die Behandlung der Rastvögel wird aus finanziellen 
Gründen erst nach Klarheit über die weiter zu verfolgen-
den Konzentrationszonen geprüft.  

 



 
 

 

genpfeifer. 

Wir fordern eine solche fachgutachterliche Einschätzung des Konfliktpotenzials für Rastvögel 
nachzureichen. 
B) Wir fordern, die aktuellen Daten zu Brutvorkommen von Wanderfalke und Uhu der Arbeitsgemein-
schaft Wanderfalkenschutz Baden-Württemberg in die Bewertungen einfließen zu lassen (siehe 
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/225809/). Aus den Unterlagen geht nicht klar hervor, 
ob dies geschehen ist. Es gibt Hinweise darauf, dass hier nicht alle Daten berücksichtigt wurden (z. B. 
Wanderfalkenbrutvorkommen am Weißen Stein). Insbesondere beim Uhu ist mit einer hohen Dynamik 
der Bestandsentwicklung zu rechnen. Eine Berücksichtigung und Kontrolle lediglich der bekannten Brut-
vorkommen ist aus unserer Sicht nicht ausreichend, es wäre eine gezielte Kontrolle der 1.000 m Radien 
um die KZW zur Balzzeit notwendig gewesen. Darüber hinaus liegen uns Daten zu mindestens vier 
weiteren Brutplätzen aus den letzten fünf Jahren (2010-2015) zwischen Schriesheim und Heidelberg 
vor. Diese liegen z. T. in ca. 1.000-1.500 m Entfernung zu den KZW 9, 10 und 12 (Quelle: OGBW-
Datenbank; Stand: 03.11.2015). Die artenschutzrechtliche Bewertung dieser KZW muss unter Berück-
sichtigung der o.g. Daten ergänzt werden (ggf. Einschätzung, ob regelmäßig frequentierte Nahrungsha-
bitate und Flugkorridore auch außerhalb des 1.000 m Radius um Brutplätze vorliegen). 

 

 

 

 

 

 
C) Um die Vollständigkeit und Eignung der Geländeerfassungen besser beurteilen zu können, fordern 
wir die Ergänzung der genauen Begehungszeiten (Uhrzeit und Dauer) aufgeschlüsselt nach den Such-
räumen/Konzentrationszonen. 

 
 
 
 
 

 

 

Die genannten Daten wurden über den Betrachtungszeit-
raum 2011 bis 2015 eingeholt. Nach Prüfung führt dies 
nur im Bereich des „Weißen Stein“ zu Abweichungen von 
den Ergebnissen des Gutachtens. Da dieser Bereich 
durch andere Quellen ebenfalls bestätigt wird, wird dieses 
Brutvorkommen als belastbar eingeschätzt und ein ent-
sprechender Ausschluss für Windenergieanlagen in den 
Plan aufgenommen.  

Die Berücksichtigung von Nahrungshabitaten und Flug-
korridoren der tagaktiven Arten erfolgte innerhalb eines 
Puffers von 1.000 m um die bearbeiteten Suchräume. 
Diese sind nicht zwangsläufig deckungsgleich mit den 
geplanten KZW. 

Bzgl. des Uhu sind Untersuchungen zum Raumnutzungs-
verhalten nur über aufwendige Telemetrie-Studien zu 
gewinnen, die auf der Ebene der Flächennutzungspla-
nung – auch aus artenschutzrechtlicher Sicht (mögliche 
Störung!) – als nicht verhältnismäßig einzustufen sind. 
Hier kann davon ausgegangen werden, dass durch den 
Abstandsradius in substantieller Weise die essentiellen 
Nahrungshabitate berücksichtigt wurden. 

In Tab. 3a sind die Begehungsdaten und Bearbeiter für 
die einzelnen Suchräume aufgeführt. Hieraus lässt sich 
ableiten, dass stets mehrere Bearbeiter vor-Ort waren und 
zumeist auch mehrere Suchräume abwechselnd beobach-
teten.  

Die Erfassungsintensität ist für die im Rahmen des Gut-
achtens durchgeführte vergleichende Konfliktanalyse der 
untersuchten Suchräume ausreichend. Sie ersetzt aber in 
keiner Weise vertiefende Raumnutzungsanalysen, die im 
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D) Die durchgeführten Geländeerfassungen sind nicht ausreichend, um spät brütende Vogelarten zu 
erfassen. Dies betrifft Baumfalke, Wespenbussard und Ziegenmelker (letzte Art durch Datenrecherche 
teilweise abgedeckt).Die Erfassungen weichen von Südbeck et al. (2005) deutlich ab. Für einen Großteil 
der Konzentrationszonen wurden keine Erfassungstermine im Juli/August durchgeführt, obwohl der Le-
bensraum für Baumfalke und Wespenbussard sehr gut geeignet ist. Für die beiden o. g. Greifvogelarten 
lassen sich mit den vorgelegten Unterlagen aus unserer Sicht keine artenschutzrechtlichen Bewertun-
gen vornehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E) Gemäß der Erfassungshinweise Vögel der LUBW sind alle Daten aus den letzten fünf Jahren zu be-
rücksichtigen. Laut Unterlagen wurden jedoch nur Daten und Vorkommen berücksichtigt, die im Gelän-
de bestätigt werden konnten. Wie wurde mit Brutnachweisen umgegangen, die nicht mehr bestätigt 
werden konnten? 

F) Rotmilan-Dichtezentren: Um das Konfliktpotenzial der Planung für den Rotmilan besser abschätzen 
zu können, wird gefordert zu prüfen, ob die geplanten KZW in Dichtezentren liegen. 

 
G) Zugkonzentrationskorridor: Gemäß Umweltbericht „lassen sich bekannte Zugvogelkonzentrationskor-
ridore sowie Rast- und Überwinterungsgebiete im NV-Gebiet insbesondere entlang der Rheinachse 
sowie entlang des Neckars verorten. Die lapidare Aussage im Umweltbericht, dass „diese Bereiche von 
den Planungen nicht tangiert werden“, findet sich jedoch im Gutachten von PGNU nicht wieder und 
bleibt eine Behauptung. Wir fordern, diesen Aspekt noch vertiefend darzustellen (wo liegen die im Um-

Zuge der Genehmigungsverfahren erforderlich sind. 

Es ist richtig, dass für spätbrütende Arten (hier Baumfalke 
und Wespenbussard) für den 3. Wertungszeitraum gem. 
Südbeck et al. (2005), d.h. ab Mitte Juli nicht in allen 
Suchräumen gesonderte Begehungen erfolgten.  

Gleichwohl wurden innerhalb der bearbeiteten Fläche je 3 
Reviere von Baumfalke und Wespenbussard kartiert. 
Hierbei war stets eine ausreichende Sicherheit anhand 
der Beobachtungen gegeben, um eine Einstufung als 
Revierpaar vornehmen zu können. Der ggf. „fehlende“ 3. 
Wertungszeitraum führte in keinem Fall dazu, dass vor-
hergehende Beobachtungen nicht mehr berücksichtigt 
wurden. Eine Revierbesetzung zu einem so späten Zeit-
punkt, also ab Juli wird als so unwahrscheinlich erachtet, 
dass keine Einschränkung hinsichtlich der Aussageschär-
fe zu erwarten ist. 

Beim Ziegenmelker als Art, die sehr im Fokus des Natur-
schutzes steht, wurde davon ausgegangen, dass die be-
siedelten Lebensräume sowie die bestehenden Reviere 
ausreichend erfasst sind. 

Soweit die Standorte bekannt waren, wurden in 2013 
unbesetzte Horste ebenfalls berücksichtigt und entspre-
chend der Abstandsempfehlungen gepuffert (s. Karte 1). 

 
Die Prüfung auf Basis der vorhandenen Datenlage ergab, 
dass die KZW nicht in Dichtezentren liegen (Nachweis 
nach LUBW 2015). 

In den Hinweisen der LUBW vom 1.7.2015 wird das The-
ma Zugvögel wie folgt bewertet: „In den Erfassungshin-
weisen Vögel wird ausgeführt, dass Erfassungen des 
Vogelzugs dann sinnvoll sein können, wenn im Bereich 
des Planungsvorhabens über mehrere Jahre bestätigte 



 
 

 

weltbericht erwähnten Korridore, wie verhält sich der Vogelzug entlang der potenziellen Leitlinie Berg-
straße etc.). Denn gemäß Windenergie-Erlass sind „Zugkonzentrationskorridore von Vögeln, bei denen 
Windenergieanlagen zu einer „signifikanten Erhöhung des Tötungs- oder Verletzungsrisikos“ oder zu 
einer erheblichen Scheuchwirkung führen können“ Tabubereiche für die Windenergienutzung. Die Orni-
thologische Arbeitsgemeinschaft Rhein-Neckar (http://www.oag-rhein-neckar.de/impressum.html) hat im 
Jahr 2014 stichprobenhaft systematische Zugplanbeobachtungen im Nachbarschaftsverband durchge-
führt. Es wird empfohlen, diese Daten bei der Betrachtung des Aspektes einfließen zu lassen. 

Verdichtungsräume des Vogelzuges vorliegen oder ein 
begründeter Verdacht auf einen Verdichtungsraum be-
steht. Die Abgrenzung von Verdichtungsräumen des Vo-
gelzugs ist in der Regel mit großen methodischen Unsi-
cherheiten behaftet, da sowohl das Zugaufkommen, als 
auch die konkreten Zugstrecken von Jahr zu Jahr starken 
Schwankungen unterliegen. Dies gilt insbesondere für 
Baden-Württemberg, wo nach derzeitigem Wissensstand 
bei einem Großteil der Arten ein Breitfrontenzug vor-
herrscht. Eine Konzentration des Zuggeschehens ist an 
topographischen Sondersituation denkbar (z.B. Talein-
schnitte parallel zur Hauptzugachse von SW nach NO 
bzw. umgekehrt), jedoch nur sehr schwer prognostizier-
bar. Einjährige Erfassungen des Zugvogelaufkommens 
sind in der Regel nicht geeignet, um eine fundierte Bewer-
tungsgrundlage zu schaffen. Aus diesem Grund werden in 
den Erfassungshinweisen Vögel (Kap. 4) Vogelzugerfas-
sungen nicht als Standardmodul empfohlen.  

Erlauben die vorliegenden Daten eine Abgrenzung von 
über mehrere Jahre hinweg stabilen Verdichtungsräumen 
des Vogelzugs, so ist weiterhin gutachterlich einzuschät-
zen, ob der Bau von WEA innerhalb dieser Räume zu 
einer signifikanten Erhöhung des Tötungs- oder Verlet-
zungsrisikos führen kann. Die Bewertung berücksichtigt 
auch den Rote Liste-Status der Zugvogelarten, die poten-
ziell beeinträchtigt werden können.“ Eine nähere Berück-
sichtigung auf dieser Planungsebene ist daher nicht sinn-
voll möglich.  

Stellungnahme zu den einzelnen Konzentrationszonen 

Konzentrationszone 1 und 2 

Auf Grundlage der vorgelegten Unterlagen ist es uns nicht möglich, die artenschutzfachliche 
Einschätzung „geringes Konfliktpotenzial“ mitzutragen. Es sind eine NATURA 2000-Vorprüfung 

 

 

Das „geringe Konfliktpotenzial“ bezieht sich auf die Er-
gebnisse des avifaunistischen Gutachtens, nicht auf die 
hier genannten weiteren Belange. Die Natura 2000 Vor-

http://www.oag-rhein/
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und ggf. Verträglichkeitsprüfung notwendig (FFH- und Vogelschutzgebiet). 

Gemäß dem Datenauswertebogen FFH 6617341 - Sandgebiete zwischen Mannheim und Sandhausen 
der LUBW (http://udodienste.lubw.badenwuerttemberg.de/dienstvz/pages/download/index.xhtml?-
file=rep3838187201383912311.pdf&mimetype=application%2Fpdf&printname= Datenauswertebogen) 
kommt die als windkraftempfindlich geltende Bechsteinfledermaus im FFH-Gebiet vor. Diese Art ist we-
der im PEPL des FFH-Gebiets noch im Umweltbericht für diese Konzentrationszone abgehandelt. Es 
sollte überprüft werden, ob es sich bei der Angabe im Datenauswertebogen der LUBW um eine fehler-
hafte Nennung der Art handelt. Es muss eine Überprüfung hinsichtlich des Quartierpotentials und es-
sentieller Jagdhabitate erfolgen. IUS (2015) gibt die standortspezifische Vorkommenswahrscheinlichkeit 
von Quartieren mit sehr gering, von Jagdhabitaten mit gering an, schließt ein Vorkommen in den Plan-
bereichen jedoch nicht aus. Für die Verträglichkeitsprüfung sind zur Klärung des Sachverhalts ggf. kon-
krete Felderfassungen und Begehungen erforderlich. Es sollte überprüft werden, ob es sich bei der An-
gabe im Datenauswertebogen der LUBW um eine fehlerhafte Nennung der Art handelt. 
Der Käfertaler Wald ist als Immissions- und Klimaschutzwald ausgewiesen und hat eine wichtige Funk-
tion als Erholungswald für die Mannheimer Bürger. Die Konzentrationszone 2 sollte um den südliche 
Zipfel um ca. 1/3 verkleinert werden, um dieses wichtige Naherholungsgebiet rund um den Karlstern zu 
entlasten. 

Im unmittelbar angrenzenden bzw. 600 m entfernten Vogelschutzgebiet "6417-450 Wälder der südlichen 
Oberrheinebene" sind folgende WEA-empfindliche Arten als Schutzzweck genannt: 
· Rohrweihe 
· Rotmilan 
· Wespenbussard 
· Ziegenmelker 

Die im Artenschutzgutachten genannten Begehungstermine sind zur Erfassung des Wespenbussards 
und des Ziegenmelkers nicht ausreichend bzw. es kann aufgrund der fehlenden Begehungszeitenanga-
be nicht eingeschätzt werden, ob die Erfassungen überhaupt für die Arten geeignet waren. Für den Zie-
genmelker wurden recherchierte Daten verwendet, welche sehr wahrscheinlich ausreichend sind. Der 
Wespenbussard ist eine sehr heimliche, spät ankommende Vogelart, die überwiegend erst im Ju-
li/August verlässlich erfasst werden kann (fütternde Altvögel, bettelnde Jungvögel). Gemäß Südbeck et 
al. (2005) sind mind. 3 Begehungstermine notwendig. Es wurden jedoch lediglich 2 Begehungen im 
Mai/Juni durchgeführt. Es ist aufgrund der oben beschriebenen Erfassungslücken nicht ausgeschlossen, 
dass die Art im Wirkbereich potenzieller Anlagen übersehen wurde. Der gesamte Wirkbereich ist als 
Brutlebensraum für den Wespenbussard geeignet. Aufgrund der Nähe zum o. g. Vogelschutzgebiet ist 

prüfung wird  – wie oben bereits erwähnt – erst nach Klar-
heit über die weiter zu verfolgenden Konzentrationszonen 
durchgeführt.  

 

Anhang 4 des Gutachtens gibt die Wahrscheinlichkeiten 
des standortspezifischen Vorkommens der bekannten 
Fledermausarten in den einzelnen KZW an. Die genann-
ten Detailtabellen wurden mittlerweile korrigiert, darin wird 
die standortspezifische Vorkommenswahrscheinlichkeiten 
als  Quartier-/ Jagdpotential für die Bechsteinfledermaus 
als „hoch“ bewertet. Die Gesamtbewertung und die Kar-
tendarstellung ändern sich jedoch nicht. 

Weitere Überprüfungen erübrigen sich damit.  

Aufgrund der Angaben der Forstbehörde zum Umfang der 
Kernzone des gesetzlichen Erholungswalds „Käfertaler 
Wald“ wird die Konzentrationszone 2 auf einen Randbe-
reich entlang der Autobahn reduziert.  

 

 

 

Es ist richtig, dass für spätbrütende Arten (hier Baumfalke 
und Wespenbussard) für den 3. Wertungszeitraum gem. 
Südbeck et al. (2005), d.h. ab Mitte Juli nicht in allen 
Suchräumen gesonderte Begehungen erfolgten.  

Gleichwohl wurden innerhalb der bearbeiteten Fläche je 3 
Reviere von Baumfalke und Wespenbussard kartiert. 
Hierbei war stets eine ausreichende Sicherheit anhand 
der Beobachtungen gegeben, um eine Einstufung als 
Revierpaar vornehmen zu können. Eine Revierbesetzung 
zu einem so späten Zeitpunkt, also ab Juli wird als so 

http://udodienste.lubw.badenwuerttemberg.de/dienstvz/pages/


 
 

 

eine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzziels Wespenbussard nicht ausgeschlossen. 

 

Dem NABU liegt eine Beobachtung aus den letzten fünf Jahren vor, die ein mögliches Brüten des Zie-
genmelkers innerhalb des 500 m Radius um KZW 1 belegt (Quelle: OGBW-Datenbank; Stand: 
03.11.2015). Es wird eine Erfassung des Ziegenmelkers innerhalb des 500 m Radius gefordert. 

 
Der Fledermausgutachter Dr. A. Arnold stellte im Rahmen seiner Tätigkeit für den NABU Mannheim im 
Käfertaler Wald ein Vorkommen des Kleinen Abendseglers (Nyctalus leisleri) fest. Das Vorkommen 
dieser stark windkraftempfindlichen Fledermausart muss bei der Bewertung des Standortes zusätzlich 
berücksichtigt werden. 

Aus Lärmschutzgründen sollten die Windräder in den Konzentrationszonen 1 und 2 entlang der BAB A6 
errichtet werden, um die Lärmquellen zu bündeln und so die Gesamtbelastung im Wald möglichst gering 
zu halten. 

Die Konzentrationszone 2 wurde aus Artenschutzsicht hinsichtlich der Avifauna lediglich fachgutachter-
lich bewertet. Dies weicht von den Vorgaben der LUBW ab (Erfassung der Fortpflanzungsstätten im 
1.000 m Radius). Insbesondere der südliche und östliche 1.000 m Radius wurde nicht durch Felderfas-
sungen abgedeckt. Aufgrund der Nähe zum Vogelschutzgebiet mit windkraftempfindlichen Arten wird 
eine nachträgliche Erfassung mit ausreichendem Aufwand und eine entsprechende Vorprüfung und ggf. 
Verträglichkeitsprüfung in Hinblick auf das Vogelschutzgebiet gefordert. 

unwahrscheinlich erachtet, dass keine Einschränkung 
hinsichtlich der Aussageschärfe zu erwarten ist. 

Beim Ziegenmelker als Art, die sehr im Fokus des Natur-
schutzes steht, wurde davon ausgegangen, dass die be-
siedelten Lebensräume sowie die bestehenden Reviere 
ausreichend erfasst sind. 

Das Vorkommen des Kleinen Abendseglers wurde im 
Gutachten berücksichtigt. Hinweise, dass das Tötungsrisi-
ko durch entsprechende Abschaltzeiten und Standortan-
passungen nicht ausreichend minimiert werden kann, 
wurden nicht genannt.  

Allerdings müssen an allen Standorten vor der Errichtung 
möglicher WEA umfangreiche Erfassungen zu Fleder-
mäusen (u.a. akustische Dauererfassungen, ggf. Netzfän-
ge) stattfinden. Eine akustische Erfassung in großer Höhe 
ist auch anzustreben, um mögliche Konflikte bereits vor 
dem Bau der WEA abschätzen zu können. Ein entspre-
chender Hinweis für ein nachfolgendes immissionsschutz-
rechtliches Genehmigungsverfahren wird in die Begrün-
dung und den Umweltbericht aufgenommen. 

Konzentrationszone 3 

Das Konfliktpotenzial hinsichtlich Avifauna wird in den Unterlagen als „mittel“ eingestuft. Diese Einschät-
zung teilen wir. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Fläche als Nahrungshabitat für Greifvögel 
(Schwarzmilan, Rotmilan, Wanderfalke) dient, für den Rotmilan besteht sogar Brutverdacht am südli-
chen Rand der KZW 3. In Anbetracht der grenzwertigen Windhöffigkeit wird darauf hingewiesen, dass 
erforderliche artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Abschaltungen während der Ernte 
oder in der Nachtzeit wegen Fledermauskonflikten) die Rentabilität einschränken können. Dies darf nicht 
durch ggf. fachlich nicht tragbare Abstriche bei erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen kompensiert 
werden. Wurden alle Brutstandorte des Wanderfalken aus den letzten fünf Jahren berücksichtigt? 

Konzentrationszone 5 

Das Konfliktpotenzial hinsichtlich Avifauna wird in den Unterlagen als „mittel“ eingestuft. Wir gehen von 

 

Konzentrationszone 3 entfällt aufgrund neuer Erkenntnis-
se der Flugsicherung. 
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einem hohen Konfliktpotenzial aus. Uns liegen Daten vor, die auf einen Brutverdacht des Wanderfalken 
im Bereich des Grenzhofes hinweisen. Im Sommer 2015 gelangen hier Beobachtungen von Alt- und 
Jungvögeln. Der genaue Brutplatz ist nicht bekannt, wird aber im Bereich der Hochspannungsleitung 
(Rabenkrähennester) vermutet. Es ist daher von einem erhöhten Konfliktpotenzial auszugehen. Es ist 
eine gezielte Erfassung des Wanderfalken in diesem Bereich erforderlich. Die landwirtschaftlichen Flä-
chen im Bereich der geplanten Konzentrationszone sind regelmäßig Nahrungsgebiet für die Weiß-
storchpopulation des Heidelberger Zoos. Uns liegen Daten aus den letzten fünf Jahren vor, die das Vor-
liegen regelmäßig frequentierter Nahrungshabitate und Flugkorridore des Weißstorches im Bereich der 
KZW 5 belegen. Auch Rohrweihen und Rotmilane wurden in unmittelbarem Umfeld der KZW 5 beo-
bachtet (Quelle: OGBW-Datenbank; Stand: 

03.11.2015). In Anbetracht der grenzwertigen Windhöffigkeit wird darauf hingewiesen, dass erforderli-
che artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Abschaltungen während der Ernte wegen 
Großvogelaktivität oder in der Nachtzeit wg Fledermauskonflikten) die Rentabilität stark einschränken. 
Aus Sicht des NABU beherbergen solche Grenzertragsstandorte ein erhöhtes Konfliktpotenzial, weil ggf. 
fachlich nicht tragbare Abstriche bei erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen mit der Wirtschaftlichkeit 
begründet werden. 

Eine Eignung der Flächen als Rasthabitat für den Mornellregenpfeifer ist zu prüfen. Uns liegen Daten 
aus den letzten fünf Jahren vor, die Rast- und Zugvorkommen des Mornells im Bereich der KZW 5 bele-
gen (Quelle: OGBW-Datenbank; Stand: 03.11.2015). 

Konzentrationszone 6 

Die möglichen Konzentrationszonen inkl. Wirkbereich von geplanten Anlagen liegen in einem für den 
Wespenbussard und Baumfalken geeigneten Lebensraum. Dem NABU liegt eine Beobachtung aus den 
letzten fünf Jahren vor, die ein mögliches Brüten des Ziegenmelkers innerhalb des 500 m Radius um 
KZW 6 belegt (Quelle: OGBW-Datenbank; Stand: 03.11.2015). Eine Erfassung der Arten hat nicht in 
ausreichendem Maße stattgefunden (nur ein geeigneter Begehungstermin für den Wespenbussard Mitte 
Juni, laut Südbeck et al. (2005) 3 Begehungen erforderlich). Auch eine wichtige Begehung für den 
Baumfalken im August hat nicht stattgefunden. Es wird eine Erfassung des Ziegenmelkers innerhalb des 
500 m Radius gefordert. Für den Schwarzmilan liegt ein Brutverdacht innerhalb KZW 6 vor, daher sollte 
das Gefährdungspotential in beiden Teilbereichen auf "mittel" gesetzt werden. (Quelle: OGBW-
Datenbank; Stand: 03.11.2015). 

Zudem ist in diesem Bereich aufgrund der Biotopstruktur (Wechsel von Offenland- und Waldbiotopen, 
Hardtgraben als Leitlinie für Fledermäuse, Nähe zur Rheinaue) mit dem Auftreten windkraftempfindli-
cher Fledermausarten zu rechnen, die im Rahmen eines immissionsschutzrechtlichen Genehmigungs-

Konzentrationszone 5 entfällt aufgrund neuer Erkenntnis-
se der Flugsicherung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konzentrationszone 6 entfällt aufgrund neuer Erkenntnis-
se der Flugsicherung und in Bezug auf die Rohstoffsiche-
rung.   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

verfahrens zwingend vor Errichtung der Anlagen eingehend untersucht werden müssen. Ein Gondelmo-
nitoring nach Errichtung der Anlagen ist nicht ausreichend. In IUS (2015) wird das standortspezifische 
Risiko für Kollisionen und Quartierverlust mit sehr hoch eingeschätzt. Die KZW 6 befindet sich innerhalb 
des 5-km-Radius des Rheins, daher muss die besondere Gefährdung ziehender und rastender Vogel- 
und Fledermausarten gesondert untersucht werden. Eine abschließende artenschutzrechtliche Bewer-
tung ist bisher nicht möglich. 
Konzentrationszone 7 

In den Unterlagen fehlt eine artenschutzrechtliche Bewertung aus avifaunistischer Sicht. Wir 
fordern, diese nachzureichen. Dem NABU liegt eine Beobachtung aus den letzten fünf Jahren vor, die 
ein wahrscheinliches Brüten (B-Nachweis) des Schwarzmilans innerhalb des 1.000 m Radius um KZW 7 
belegt (Quelle: OGBW-Datenbank; Stand: 03.11.2015). Diese Daten müssen berücksichtigt werden: 
Entweder in Form des Einhaltens des 1.000 m Abstandes zur Fortpflanzungsstätte oder Durchführung 
einer Raumnutzungsanalyse nach LUBW (2013). Auf Grundlage der nachgereichten Unterlagen werden 
wir eine Bewertung abgeben. 

Konzentrationszone 8 

In den Unterlagen fehlt eine artenschutzrechtliche Bewertung aus avifaunistischer Sicht. Wir 
fordern, diese nachzureichen. Auf Grundlage der nachgereichten Unterlagen werden wir eine Bewer-
tung abgeben, sehen aber bereits in diesem Planungsstadium aufgrund der Lebensraumausstattung 
(Mosaik aus Acker-, Grünland- als auch Waldflächen (130 jähriger Kiefern-Buchen-Mischwald), im süd-
westlichen Randbereich grenzt das ausgewiesene Naturschutzgebiet Nußlocher Wiesen an) ein erhöh-
tes Konfliktpotenzial in Hinblick auf Vorkommen windkraftempfindlicher Vogelarten. 

Insbesondere muss hier über die Grenzen des Nachbarschaftsverbands hinaus geblickt werden. In we-
niger als 1000 m Entfernung befinden sich Brutplätze des Weißstorchs, welche von der Stadt Walldorf 
eigens hier angesiedelt wurden. Ein weiteres Weißstorch-Brutpaar brütet auf dem Aussiedlerhof südlich 
des Tierheims Walldorf. Zudem werden die Wiesenflächen des Segelflugplatzes und angrenzende 
Grünflächen intensiv als Nahrungsgebiet für Störche aus einem weiten Umkreis genutzt (anhand bering-
ter Störche konnten Störche aus dem Heidelberger Zoo und aus Oberhausen-Rheinhausen nachgewie-
sen werden). Uns liegen umfangreiche Daten aus den letzten fünf Jahren vor, die das Vorliegen regel-
mäßig frequentierter Nahrungshabitate und Flugkorridore des Weißstorches im Bereich der KZW 8 be-
legen (Quelle: OGBW-Datenbank; Stand: 03.11.2015). 

Außerdem sind im Bereich der KZW 8 Rotmilane regelmäßige Nahrungsgäste (aufgrund der Nähe zur 
AVR-Anlage). Auch Graureiher und Uhu wurden hier bereits beobachtet. Uns liegt ein Nachweis aus 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die artenschutzrechtliche Prüfung wird durchgeführt, 
wenn die weitere Flächenkulisse feststeht.  
 
 
 
 
 
Konzentrationszone 8 entfällt vollständig aufgrund neuer 
Erkenntnisse der Flugsicherung und des Artenschutzes.   
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den letzten fünf Jahren vor, der ein wahrscheinliches Brüten des Schwarzmilans in etwa 1.000 m Ent-
fenung zur KZW 8 belegt. Zahlreiche Beobachtungen legen nahe, dass regelmäßig frequentierte Nah-
rungshabitate und Flugkorridore im Bereich der KZW 8 vorliegen (Quelle: OGBW-Datenbank; Stand: 
03.11.2015). 

In IUS (2015) wird das standortspezifische Risiko für Kollisionen windkraftempfindlicher Fledermausar-
ten mit hoch eingeschätzt. 

Daher ist hier mit einem signifikant erhöhten Schlagrisiko für Vogel- und Fledermausarten zu rechnen, 
welches entweder zum Ausschluss der KZW 8 führen muss oder die virulenten artenschutzrechtlichen 
Bedenken können durch vertiefte Untersuchungen (Raumnutzungsanalyse nach LUBW 2013) ausge-
räumt werden. 

Konzentrationszone 9 

Wir sehen aufgrund der möglichen Betroffenheit alter Wälder die Ausweisung der Konzentrationszone 
kritisch: „In den nördlichen und östlichen Teilbereichen der KZW ragen mehrere gelistete gesetzlich 
geschützte Biotope in die KZW hinein bzw. eines liegt innerhalb der Fläche. Im südwestlichen Teilbe-
reich der Fläche befindet sich ein 170 jähriger Traubeneichen-Mischwaldbereich bzw. im westlichen 
Randbereich ein 170 jähriger Buchen-Laubbaum-Mischwaldbereich sowie im Bereich des nördlich, in-
nerhalb der KZW gelegenen Waldbiotops ein 150 jähriger Kiefern-Buchen-Mischwald.“ [aus Umweltbe-
richt] Das standortspezifische Risiko für die Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Wald-
fledermausarten wird in IUS (2015) daher mit hoch eingeschätzt. Durch den Ausschluss alter Waldge-
biete kann dieser artenschutzrechtliche Konflikt vermieden werden, was von uns an dieser Stelle gefor-
dert wird. Eine Erfassung des Wespenbussards hat nicht in ausreichendem Maße stattgefunden (nur ein 
geeigneter Begehungstermin für den Wespenbussard im Juli, laut Südbeck et al. (2005) 3 Begehungen 
erforderlich). Die mögliche KZW inkl. des 1.000 m Radius ist als Lebensraum für die Art sehr gut geeig-
net. Eine Bewertung der Planung hinsichtlich der Beeinträchtigung des Wespenbussards ist daher nicht 
möglich. 

Konzentrationszone 10 
Wir sehen aufgrund der möglichen Betroffenheit alter Wälder die Ausweisung des südlichen Teilbe-
reichs der Konzentrationszone kritisch: „In den südlichen Teilbereichen der beiden Teilflächen der KZW 
befinden sich 130 jährige Buchen-Nadelbaum Mischwaldbestände.“ [aus Umweltbericht]. Das standort-
spezifische Risiko für die Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Waldfledermausarten 
wird in IUS (2015) daher mit hoch-sehr hoch eingeschätzt. Durch den Ausschluss alter Waldgebiete 
kann dieser artenschutzrechtliche Konflikt vermieden werden, was von uns an dieser Stelle gefordert 

Konzentrationszone 9 und 10 

Alte Wälder, soweit sie als Waldrefugien eingestuft oder 
geplant sind, stehen gemäß den Empfehlungen des 
Windenergieerlasses für die Nutzung von Windenergie 
nicht zur Verfügung. Begründung und Umweltbericht wer-
den entsprechend fortgeschrieben.  

Für die Erfassung des Wespenbussards sind in beiden 
Konzentrationszonen mit Mitte Mai und 1. Dekade Juli 
zwei geeignete Beobachtungstermine nachgewiesen. 
Damit ist eine ausreichende Sicherheit anhand der Be-
obachtungen gegeben, um eine Einstufung der beobach-
teten Vögel als Revierpaar vornehmen zu können.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

wird. 

Eine Erfassung des Wespenbussards hat nicht in ausreichendem Maße stattgefunden (nur ein geeigne-
ter Begehungstermin für den Wespenbussard im Juli, laut Südbeck et al. (2005) 3 Begehungen erforder-
lich). Die mögliche KZW inkl. des 1.000 m Radius ist als Lebensraum für die Art sehr gut geeignet. Eine 
Bewertung der Planung hinsichtlich der Beeinträchtigung des Wespenbussards ist daher nicht möglich. 

Konzentrationszone 11-13 
Wir sehen aufgrund der möglichen Betroffenheit alter Wälder die Ausweisung von Teilflächen der Kon-
zentrationszonen kritisch. Das standortspezifische Risiko für die Zerstörung von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten von Fledermausarten wird in IUS (2015) daher überwiegend mit (mittel) hoch (sehr hoch) 
eingeschätzt. Durch den Ausschluss alter Waldgebiete kann dieser artenschutzrechtliche Konflikt ver-
mieden werden, was von uns an dieser Stelle gefordert wird. 
Am Sendeturm des Weißen Steins befindet sich ein Brutplatz des Wanderfalken (Nistkasten).  

Der Brutplatz war im Jahr 2015 sowie in den Vorjahren besetzt (eigene Beobachtungen des NABU Hei-
delberg, OGBW-Datenbank; Stand: 03.11.2015). Die KZW müssen entsprechend der 1.000 m Ab-
standsempfehlung angepasst werden. Aufgrund der Lage der KZW ist es nicht ausgeschlossen, dass es 
auch außerhalb des 1.000 m Radius zu Beeinträchtigungen regelmäßig genutzter Nahrungshabitate und 
Flugkorridore kommt. Eine entsprechende Raumnutzungsanalyse ist spätestens in einem immissions-
schutzrechtlichen Verfahren vorzulegen. Eine Erfassung des Wespenbussards hat nicht in ausreichen-
dem Maße stattgefunden (nur ein geeigneter Begehungstermin für den Wespenbussard im Juli, laut 
Südbeck et al. (2005) 3 Begehungen erforderlich). Die möglichen KZW inkl. des 1.000 m Radius ist als 
Lebensraum für die Art sehr gut geeignet. Eine Bewertung der Planung hinsichtlich der Beeinträchtigung 
des Wespenbussards ist daher nicht möglich. 

 
Ergänzung Konzentrationszone 12 
Der Uhu brütet in Dossenheim sowohl im Steinbruch Vatter als auch im südlicher gelegenen Steinbruch 
Leferenz. Hier muss ggf. die KZW entsprechend der 1.000 m Abstandsempfehlung angepasst werden. 
Es sollte eine fachgutachterliche Einschätzung hinsichtlich potenzieller Flugkorridore und Nahrungshabi-
tate im Bereich der KZW vorgenommen werden (auch außerhalb des 1.000 m Radius). 
 

Konzentrationszone 11-13 

Alte Wälder, soweit sie als Waldrefugien eingestuft oder 
geplant sind, stehen gemäß den Empfehlungen des 
Windenergieerlasses für die Nutzung von Windenergie 
nicht zur Verfügung. Begründung und Umweltbericht wer-
den entsprechend fortgeschrieben.  

Die vorhandene Datengrundlage wurde mittlerweile mit 
weiteren Daten abgeglichen, eine Ergänzung war lediglich 
im Falle des Wanderfalkenbrutpaares notwendig. Nach 
Anwendung der Abstandsempfehlung von 1.000m um den 
Brutplatz reduzieren sich die angrenzenden Konzentrati-
onszonen 11 und 13 deutlich.  

Für die Erfassung des Wespenbussards sind in beiden 
Konzentrationszonen mit Ende Mai und Ende Juni zwei 
geeignete Beobachtungstermine nachgewiesen. Damit ist 
eine ausreichende Sicherheit anhand der Beobachtungen 
gegeben, um eine Einstufung der beobachteten Vögel als 
Revierpaar vornehmen zu können.  

Bzgl. des Uhus sind Untersuchungen zum Raumnut-
zungsverhalten nur über aufwendige Telemetrie-Studien 
zu gewinnen, die auf der Ebene der Flächennutzungspla-
nung als nicht verhältnismäßig einzustufen sind. Hier kann 
davon ausgegangen werden, dass durch den Abstands-
radius von 1.000m in substantieller Weise die essentiellen 
Nahrungshabitate berücksichtigt wurden. 

Konzentrationszone 14 -17  
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Wir sehen aufgrund der möglichen Betroffenheit alter Wälder die Ausweisung von Teilflächen der Kon-
zentrationszonen kritisch. U. a. sind in KZW 14 laut Umweltbericht „alte Buchen-Nadelbaum Mischwald 
Bestände mit einem Alter von über 150 bzw. 160 Jahren“ lokalisiert. Durch den Ausschluss alter Wald-
gebiete kann dieser artenschutzrechtliche Konflikt vermieden werden, was von uns daher an dieser 
Stelle gefordert wird. 

Es ist eine NATURA 2000-Vorprüfung und ggf. Verträglichkeitsprüfung notwendig (FFH-Gebiet). 
Gemäß Standarddatenbogen sind Vorkommen der windkraftempfindlichen Bechsteinfledermaus sowie 
des Mausohrs im FFH-Gebiet Kleiner Odenwald bekannt. Gemäß IUS (2015) wird die standortspezifi-
sche Vorkommenswahrscheinlichkeit der Bechsteinfledermaus überwiegend mit hoch, des Mausohrs 
überwiegend mit mittel angegeben. Erhebliche Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des FFH-
Gebietes durch die Planungen können nicht ausgeschlossen werden. Die bisherigen Untersuchungen 
mit lediglich zwei Begehungen im Mai und Juni reichen nicht aus, um den Wespenbussard in ausrei-
chender Tiefe (nach Südbeck et al. 2005 und LUBW 2013) zu erfassen. Es sind Nachkartierungen er-
forderlich.  

Ergänzung KZW 14 
Uns liegen zwei Beobachtungen aus den letzten fünf Jahren vor, die ein wahrscheinliches Brüten (B-
Nachweis) des Wespenbussards innerhalb des 1000 m Radius um KZW 14 (ca. 600-700 m Abstand) 
belegen (Quelle: OGBW-Datenbank; Stand: 03.11.2015). Zudem muss damit gerechnet werden, dass 
die nahe brütenden Wanderfalken und Uhus innerhalb der geplanten KZW Suchflüge durchführen. Im 
immissionsschutzrechtlichen Verfahren ist eine Raumnutzungsanalyse unerlässlich. 

Ergänzung KZW 15 
In den letzten Jahren erhärtete sich der Verdacht, dass sich im Bereich „Alter Hilsbacher Weg“ eine 
Wochenstubenkolonie des Kleinen Abendseglers (Nyctalus leisleri) befindet. Dies muss bei der Bewer-
tung des Standortes beachtet werden und im immissionschutzrechtlichen Verfahren genauer untersucht 
werden. 
Auch in anderen Bereichen des Heidelberger Stadtwaldes kommt die Art stellenweise regelmäßig und in 
größerer Zahl vor (z.B. Hirschwiese im Handschuhsheimer Mühltal, Ameisenbuckelweg zwischen Sitz-
buch-Hütte und Münchel-Hütte). 

Konzentrationszone 18 
In den Unterlagen fehlt eine artenschutzrechtliche Bewertung hinsichtlich der Avifauna. Wir for-
dern, diese nachzureichen.  
Auf Grundlage der nachgereichten Unterlagen werden wir eine Bewertung abgeben. Aus unserer Sicht 

Alte Wälder, soweit sie als Waldrefugien eingestuft oder 
geplant sind, stehen gemäß den Empfehlungen des 
Windenergieerlasses für die Nutzung von Windenergie 
nicht zur Verfügung. Begründung und Umweltbericht wer-
den entsprechend fortgeschrieben.  

Die Teilgebiete des FFH-Gebiets, die durch WEA erheb-
lich beeinträchtigt werden, stehen einer solchen Nutzung 
nicht zur Verfügung. Die Kartendarstellungen werden im 
weiteren Verfahren entsprechend fortgeschrieben. Für die 
Erfassung des Wespenbussards sind in beiden Konzent-
rationszonen mit Ende Mai und Ende Juni zwei geeignete 
Beobachtungstermine nachgewiesen. Damit ist eine aus-
reichende Sicherheit anhand der Beobachtungen gege-
ben, um eine Einstufung der beobachteten Vögel als Re-
vierpaar vornehmen zu können.  

Ein Brutplatz des Wespenbussards in KZW 14 wurde 
nicht gefunden. 

 

 

 

Das Fachgutachten Fledermäuse macht diese Bereiche in 
seinem Anhang 3 bereits als Quartier und Jagdhabitat 
kenntlich und weist darauf hin, dass insbesondere altholz-
reiche Eichen- und Buchenwälder, Laub(misch)wälder 
unter 300 m ü. NN sowie Streuobstwiesen und Parkanla-
gen geeignet sind.  

 

 

 

Konzentrationszone 18 entfällt, da es zu keiner Koopera-



 
 

 

ist zu erwarten, dass die Offenlandflächen als Nahrungshabitat für Schwarz- und Rotmilan fungieren 
und damit mit einem erhöhten Konfliktpotenzial auszugehen ist. In den nahen Waldbeständen ist mit 
Brutvorkommen windenergieempfindlicher Greifvogelarten zu rechnen. 

tion mit den angrenzenden Gemeinden kommt und sie 
allein genommen zu klein ist, um drei WEA darauf zu 
realisieren.   
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